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Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel über die während der  
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan „Stadtmitte“ – 1. Änderung des Bebauungsplans „Bruchköbel Ortskern“ 
 

Nr. Einsender / Behörde Anregungen, Hinweise 

Zitat der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag zur Abwägung  
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1 Amt für Bodenmanagement 
Büdingen 
Bahnhofstraße 33 
63654 Büdingen 
 

Schreiben vom 11.12.2017 

Az.: 22.2-BD-02-06-03-02-B-
2017#117 

 

 zur Änderung des Bebauungsplanes gebe ich für die Flurbereinigungs- und 
Katasterbehörde die folgende Stellungnahme zu landeskulturellen und bo-
denordnerischen Belangen sowie aus der Sicht des Liegenschaftskatasters 
ab: 

 

1.1 Keine rechtlichen Einwendungen: 

1.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen: 

 Keine Einwendungen 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Einwendungen vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

1.2 Keine fachlichen Anregungen oder Bedenken / Ein Hinweis: 

2. Fachliche Stellungnahme: 

 Zur Planung bestehen keine Anregungen oder Bedenken. 

 Die Planung liegt nicht im Verfahrensgebiet eines derzeit laufenden 
Flurbereinigungsverfahrens. 

 Für das Plangebiet liegt ein Antrag auf Baulandumlegung des ÖbVI 
Thomas Müller, Hanau vor. 

 Derzeit ist vom Amt für Bodenmanagement Büdingen kein neues 
Flurbereinigungs- bzw. städtisches Bodenordnungsverfahren im Be-
reich der Planung vorgesehen. 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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2 Avacon AG 
Team NTA-B/Fremdplanung 
Joachim-Campe-Str. 14 
38226 Salzgitter 
 

Schreiben vom 06.12.2017 

Az.: 556955 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken: 

Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz 
GmbH/ Purena GmbH / WEVG GmbH & Co KG. 

Achtung: 

Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungsanlagen liegen, die nicht in der 
Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten Unternehmen liegen. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

7 DB AG Immobilien 
Region Mitte 
Camberger Str. 10 
60327 Frankfurt 
 

Schreiben vom 19.12.2017 

Az.: TÖB-FFM-17-13353/Fi 

 

7.1 Keine Anregungen oder Bedenken 

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn 
AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH be-
vollmächtigtes Unternehmen, hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Trä-
ger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren: 

Durch die o. g. Bauleitplanung werden die Belange der Deutschen Bahn AG 
und ihrer Konzernunternehmen nicht berührt. Wir haben daher weder Beden-
ken noch Anregungen vorzubringen. 

Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-
stehenden Immissionen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vor-
sorglich hingewiesen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise - insbesondere zu den entstehenden Immissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall usw.) - werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Als Teil der Prüfung der schalltechnischen Belange im Rahmen der Bauleitpla-
nung (KREBS+KIEFER FRITZ AG, AZ: 20168047-ASS-2 vom 11.08.2017) wurde 
die Immissionsberechnung des Schienenverkehrs nach der Schall-03 durchge-
führt. Die Geräuscheinwirkungen auf Grund des Straßen- und Schienenverkehrs 
wurden als Beurteilungspegel dokumentiert. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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8 Deutsche Telekom Technik GmbH 
TNL Südwest PTI 34 
Jahnstraße 54-64 
63150 Heusenstamm 
 

Schreiben vom 11.12.2017 

Az.: ohne 

 

 

 Stellungnahme vom 30.01.17 gilt weiterhin 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnah-
men abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 30.01.2017 Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

Stellungnahme vom 30.01.17 

Im Planbereich des Bebauungsplanes befinden sich Telekommunikationsan-

lagen der Telekom Deutschland GmbH, die die Versorgung der bestehenden 

Bebauung sicherstellen. 

Zur Versorgung neuer zusätzlicher Gebäude ist eine Erweiterung unserer An-

lagen erforderlich und einer Prüfung vorbehalten. 

Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, dass aus 

wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Versorgung des Neubaugebietes 

durch die Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer 

koordinierten Erschließung möglich ist. 

Wir beantragen daher sicherzustellen, dass 

für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet 

eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Stra-

ßen und Wege möglich ist, 

auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Tele-

kom Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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§9(1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Lei-

tungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnah-

men für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

so wie dies ausdrücklich im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 beschrie-

ben ist. 

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer 

Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes, aus wirtschaft-

lichen Erwägungen heraus, auch in oberirdischer Bauweise erfolgen kann. 

Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der Te-

lekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- 

bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es dringend erfor-

derlich, dass Sie uns rechtzeitig, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, infor-

mieren. 

 

9 Eisenbahnbundesamt 
Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
Untermainkai 23-25 
60329 Frankfurt/Main 
 

Schreiben vom 05.12.2017 

Az.: 55141-551 pt/273-8236#009 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken: 

Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden keine Bedenken vorgebracht. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Einwendungen vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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10 EnergieNetz Mitte GmbH 
Netzregion Gelnhausen/Altenkir-
chen 
Philipp-Reis-Str. 1-3 
63571 Gelnhausen 
 

Schreiben vom 11.01.2018 

Az.: ohne 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken 

zu dem vorgelegten Bebauungsplan erheben wir keine Einwände. 

Die Planungen zur Umstrukturierung der Stromversorgung und der Straßen-
beleuchtung wurden bereits aufgenommen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
 

12 Gas-Union GmbH 
Theodor-Stern-Kai 1 
60596 Frankfurt/Main 
vertreten durch: 
 
NRM Netzdienste Rhein-Main 
GmbH 
Solmsstraße 38 
60486 Frankfurt/Main 
 

Schreiben vom 11.12.2017 

Az.: 8167 - Hei 

 

 
Keine Anregungen oder Bedenken: 

Nach Einsichtnahme in die Unterlagen konnten wir feststellen, dass die Inte-
ressen der Gas- Union GmbH von der Baumaßnahme nicht betroffen sind. 
Somit bestehen unsererseits keine Bedenken gegen die o. g. Baumaßnahme 
gemäß eingereichter Planunterlagen. 

Die Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur 
für die von uns betreuten Leitungen der Gas-Union GmbH, so dass ggf. noch 
mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet werden muss, bei 
denen weitere Auskünfte einzuholen sind. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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13 Main-Kinzig 
Netzdienste GmbH 
Rudolf-Diesel-Str.  
63571 Gelnhausen 
 
 

Schreiben vom 04.12.2017 

Az.: Ce 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken; 
Hinweise zum Schutz vorhandener Erdgasleitungen: 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen seitens der Main-Kin-
zig Netzdienste GmbH keine Einwände. 

Innerhalb der Grenzen des Bebauungsplans sind Erdgasleitungen vorhan-
den. Diese Leitungen gilt es zu schützen, sie dürfen weder überbauter noch 
überpflanzt werden. 

Die im Lageplan (10710-18-e4.dwg) dargestellten Gasleitungen bilden nicht 
vollständig den verlegten Gas-Leitungsbestand ab. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Planfassung wurde die vor-
handene Erdgasleitung eingetragen. 

Begründung: 

Nach Prüfung der Leitungspläne hat sich ergeben, dass die Erdgasleitung über-
wiegend in der öffentlichen Straßenverkehrsfläche liegt. Damit ist gesichert, dass 
die Leitung weder überbaut noch überpflanzt wird. Diese Flächen werden auch 
weiterhin öffentliche Verkehrsfläche bleiben. 

Eine Zuleitung zum Gebäude des jetzigen Rathauses liegt in einer Fläche, die 
neu geordnet und bebaut wird. Diese Leitung ist neu zu verlegen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
 

16 Gemeindevorstand  
Schöneck 
Postfach 46 
61137 Schöneck 
 

Schreiben vom 07.12.2017 

Az.: 621.25/Ra/Ga 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken: 

zu dem oben genannten Bauleitplanverfahren der Stadt Bruchköbel werden 

seitens der Gemeinde Schöneck weder Anregungen noch Hinweise vorge-

bracht. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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17 Handwerkskammer 
Wiesbaden 
Bierstadter Straße 45 
65189 Wiesbaden 
 

Schreiben vom 07.12.2017 

Az.:  Ill.2-Hs VOR-24867-M1G7Q1 

 

 

 Hinweis auf Weiterleitung der Unterlagen: 

Die Unterlagen haben wir an die Kreishandwerkerschaft Hanau, Martin-Lu-
ther-King-Straße 1, 63452 Hanau, als Auftragsangelegenheit weitergeleitet. 

Falls von dort eine Stellungnahme abgegeben wird, geht sie Ihnen direkt zu. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
 

19 Hess. Landesamt f. Umwelt, Natur-
schutz u. 
Geologischer Dienst 
Rheingaustr. 186 
65203 Wiesbaden 
 

Schreiben vom 01.12.2017 

 

 

 Hinweis auf Nichtzuständigkeit: 

Mit Schreiben vom 28.11.2017 haben Sie mich als Träger öffentlicher Be-
lange eingebunden. Dazu teile ich Ihnen mit, dass diese Aufgabe für um-
weltrelevante Fragestellungen von den Regierungspräsidien wahrgenom-
men wird und ich bedarfsweise von diesen eingebunden werde. Diese Vor-
gehensweise ist mit diesen Dienststellen abgestimmt. Sollten Sie die erhal-
tenen Unterlagen nicht ohnehin bereits beim zuständigen Regierungspräsi-
dium eingereicht haben, bitte ich Sie dies zu veranlassen. 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis auf die Nichtzuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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21 Hessen Mobil, Straßen- und Ver-
kehrsmanagement 
Gelnhausen 
Gutenbergstr. 2 - 4 
63571 Gelnhausen 
 

Schreiben vom 09.01.2018 
Az.: 34c2-17-0888-L3268-
BE13.01.2SL 

Schreiben vom 05.03.2018 
Az.: 34C2-17-0888-L3268- 
BE13.01 2SL 
 

 

 unter Hinweis auf den Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung vom 16.07.1998 (StAnz. 31/1998 S. 2326) 
nehmen wir zu dem Bebauungsplan wie folgt Stellung: 

 

21.1 Rechtliche Einwendungen: 

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbe-
hörde in der Abwägung nicht überwunden werden können: 

 

21.1.1 Hinweis auf nötigen Nachweis der Leistungsfähigkeit der verkehrlichen 
Knotenpunkte: 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine innerstädtische Neuordnung eines bereits bebauten 
Gebietes geschaffen.  

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes wird über die Hauptstraße (L 
3268), die Jahnstraße und den Inneren Ring sichergestellt. 

Die Leistungsfähigkeit der maßgebenden Knotenpunkte (L3268/Jahnstr, 
L3268/gepl. Tiefgaragenanbindung und L3268/Innerer Ring) muss unter Be-
achtung der bereits bestehenden Verkehrsmengen auf der Landesstraße, der 
infolge des vorliegenden Plangebietes zusätzlich entstehenden Verkehre und 
unter Hinzunahme der allgemeinen Verkehrsentwicklung der kommenden 15-
20 Jahre gewährleistet sein. 

Mit dem o.a. Schreiben der Planungsgruppe Darmstadt vom 28.11.2017 ist 
uns auch die Verkehrsuntersuchung der Ingenieurgesellschaft für Verkehr 
und Stadtplanung, IMB-Plan, vom Juli 2017 zugegangen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Zustimmung zum vorliegenden Bebauungsplan wird zur Kenntnis genom-
men. 

Begründung: 

Die Fachverwaltung HessenMobil hat der Verkehrsuntersuchung zugestimmt. Im 
Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans sind damit die Belange des Ver-
kehrs berücksichtigt.  

Zur Regelung der Rechtsverhältnisse ist zwischen der Stadt Bruchköbel und Hes-
sen Mobil eine Verwaltungsvereinbarung (z.B.: Planung, Bau, Ablösung und Be-
trieb der erforderlichen Lichtsignalanlage (LSA), einschließlich aller erschlie-
ßungsbedingten Kosten) abzuschließen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzungen in der Begründung – insbesondere zur  erforderlichen Verwaltungs-
vereinbarung. 
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Schreiben vom 05.03.2018: 

Zustimmung zum Bebauungsplan und Regelungen zu LSA 

Die Verkehrsuntersuchung vom Juli 2017 wurde von Hessen Mobil abschlie-
ßend geprüft. Hessen Mobil stimmt dem vorliegenden Bebauungsplan "Stadt-
mitte" -1. Änderung des Bebauungsplanes "Bruchköbel Ortskern" zu. 

Details sind in der zwischen der Stadt Bruchköbel und Hessen Mobil zur Re-
gelung der Rechtsverhältnisse abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung 
zu regeln (z.B.: Planung, Bau, Ablösung und Betrieb der erforderlichen Licht-
signalanlage (LSA), einschließlich aller erschließungsbedingten Kosten). 

Die Steuerung der LSA ist durch ein von Hessen Mobil anerkanntes Ing.-Büro 
zu erstellen. 

Die LSA muss von der Verkehrsbehörde des Main-Kinzig-Kreises angeordnet 
werden. 

21.1.2 Schreiben vom 09.01.2018 und 05.03.2018: 

Hinweis auf weitere Gültigkeit der Stellungnahme vom 27.01.2017 

Darüber hinaus behalten die Aussagen unserer o.a. Stellungnahme vom 
27.01.2017 weiterhin ihre Gültigkeit. 

Rechtsgrundlage: §§ 1, 123 BauGB; §§ 29, 47 HStrG 

 

21.1.3 Aus Stellungnahme vom 27.01.2017: 

Hinweis auf Notwendigkeit zur Vorlage von straßenbautechnische Ent-
wurfsunterlagen und einem Bauwerksentwurf für verkehrliche Aus- und 
Umbaumaßnahmen: 

Für die daraus resultierenden erschließungsbedingten Aus- und Umbaumaß-
nahmen im Bereich der L 3268 (z.B. Linksabbiegestreifen, Lichtsignalanlage, 
Verbreiterung der Krebsbachbrücke, etc.) sind straßenbautechnische Ent-
wurfsunterlagen und ein Bauwerksentwurf richtlinienkonform zu erstellen und 
Hessen Mobil zur Abstimmung und Prüfung vorzulegen. 

In dem straßenbautechnischen Entwurf sind u. a. die Schleppkurvennach-
weise für einen Lastzug für alle Fahrbeziehungen und der Nachweis der von 

Dazu Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2017: 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise auf die erforderlichen straßenbautechnischen Entwurfsunterlagen 
und den erforderlichen Bauwerksentwurf werden zur Kenntnis genommen.  

Die geforderten Planunterlagen werden im Rahmen der weiteren Projektbearbei-
tung bis zum Abschluss der zwischen der Stadt Bruchköbel und Hessen Mobil 
abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung erstellt. 

Begründung: 
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Bebauung und Bepflanzung > 0,80 m Höhe freizuhaltenden Sichtfelder zu 
führen, sowie deren Freihaltung durch eine entsprechende Festsetzung zu 
gewährleisten. 

Weiterhin sind die Querneigung und die Entwässerung im Entwurfsplan dar-
zustellen. 

Die von Hessen Mobil geprüften Entwurfsunterlagen bilden die Grundlage für 
die zwischen der Stadt Bruchköbel und Hessen Mobil zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung. In dieser 
werden die Belange für den Straßen- und Brückenbau geregelt. 

 

Für die erschließungsbedingten Aus- und Umbaumaßnahmen im Bereich der L 
3268 liegt bereits ein straßenbautechnischer Vorentwurf vor, auf dessen Grund-
lage der Platzbedarf und die erforderlichen Nachweise (Schleppkurvennach-
weise, Nachweis der von Bebauung und Bepflanzung freizuhaltenden Sichtfelder) 
ermittelt wurden.  

Für die Erstellung des Bebauungsplanes, insbesondere zur Festsetzung der er-
forderlichen Straßenverkehrsflächen, sind diese Grundlagen ausreichend. Es 
wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Straßenverkehrsflächen benötigt 
werden. 

Da die Entwurfsunterlagen die Grundlage für die Verwaltungsvereinbarung bil-
den, ist es ausreichend, wenn diese Plangrundlagen zu dem Zeitpunkt des Ab-
schlusses der Verwaltungsvereinbarung geprüft vorliegen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

21.1.4 Aus Stellungnahme vom 27.01.2017: 

Hinweis auf die Kostenübernahme durch die Stadt Bruchköbel 

Sämtliche erschließungsbedingten Kosten (Planung, Bau, Unterhaltung, Er-
neuerung, etc.) sind von der Stadt Bruchköbel zu tragen 

Dazu Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2017: 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis auf die Kostenübernahme durch die Stadt Bruchköbel wird zur 
Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

21.1.5 Aus Stellungnahme vom 27.01.2017: 

Anregung, sämtliche Straßenausbauflächen in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans aufzunehmen: 

Sämtliche für den Straßenausbau der L 3268 erforderlichen Verkehrsflächen 
sind zur Baurechtschaffung in den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes aufzunehmen. 

Dazu Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2017: 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung ist bereits mit der vorliegenden Planfassung entsprochen worden 

Begründung:  

Sämtliche für den Straßenausbau der L 3268 erforderlichen Verkehrsflächen sind 
in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen worden. 
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Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

21.1.6 Aus Stellungnahme vom 27.01.2017: 

Hinweis auf den Fertigstellungstermin der verkehrlichen Ausbaumaß-
nahmen: 

Die Ausbaumaßnahmen im Bereich der Landesstraße müssen vor bzw. mit 
Inbetriebnahme von Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb des Plange-
bietes fertiggestellt und für den öffentlichen Verkehr freigegeben sein. 

Rechtsgrundlage: §§ 1, 123 BauGB §§ 29, 47 HStrG 

Dazu Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2017: 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, die Ausbau-
maßnahmen vor bzw. mit Inbetriebnahme der Gebäude und baulichen Anlagen 
innerhalb des Plangebietes fertigzustellen. 

Begründung: 

Die Erforderlichkeit für die Fertigstellung der Ausbaumaßnahmen im Bereich der 
Landesstraße ergibt sich insbesondere auch aus § 30 BauGB, wonach im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans ein Vorhaben unter anderem nur zulässig 
ist, wenn die Erschließung gesichert ist. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der Begründung um den Hinweis, dass die Ausbaumaßnahmen im Be-
reich der Landesstraße vor bzw. mit Inbetriebnahme von Gebäuden und bauli-
chen Anlagen innerhalb des Plangebietes fertiggestellt und für den öffentlichen 
Verkehr freigegeben sein müssen. 

 

21.1.7 Aus Stellungnahme vom 27.01.2017: 

Hinweis zum Schutz der Straßenentwässerungsanlagen: 

Durch die geplanten baulichen Maßnahmen dürfen die Straßenentwässe-
rungsanlagen der klassifizierten Straße nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt 
werden. 

Rechtsgrundlage: § 47 HStrG 

Dazu Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2017: 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Realisierung der Aus-
baumaßnahmen berücksichtigt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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21.1.8 Schreiben vom 27.01.2017 und 09.01.2018: 

Hinweis zu evtl. nötigen Schutzmaßnahmen aufgrund von Emissionen 
der benachbarten Verkehrsanlagen: 

Die Ausweisung des Plangebietes erfolgt in Kenntnis der von der L 3268 aus-
gehenden Emissionen. 

Die Stadt Bruchköbel hat Sorge dafür zu tragen, dass Vorkehrungen zum 
Schutz vor Umwelteinflüssen gemäß § 9 (1) 24 BauGB in Verbindung mit § 
50 BImSchG bzw. zur Minderung solcher Einwirkungen getroffen werden. 

Hessen Mobil übernimmt keinerlei Forderungen hinsichtlich Lärm-, Abgas- 
und Erschütterungsschutz, auch zu keinem späteren Zeitpunkt.  

Wir bitten um Übernahme in die Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

 

Abwägungsvorschlag (wie der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2017: 

Die Hinweise zu den erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz vor Umwelteinflüs-
sen gemäß § 9 (1) 24 BauGB in Verbindung mit § 50 BISchG bzw. zur Minderung 
solcher Einwirkungen werden zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

In der vorliegenden Planfassung des Bebauungsplans wurde bereits auf Grund-
lage entsprechender schalltechnischer Untersuchungen ein Schallschutzkonzept 
auch für den Verkehrslärm erstellt. Entsprechende Festsetzungen wurden in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
 

21.2 Fachliche Stellungnahme: 
Keine Anregungen oder Bedenken 

 

21.2.1 a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan 

berühren können, mit der Angabe des Sachstands: 

Derzeit sind von Seiten Hessen Mobil im Bereich des Plangebietes keine Stra-
ßenbaumaßnahmen geplant. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

21.2.2 b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu 

dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begrün-

dung und gegebenenfalls Rechtsgrundlage: 

- keine - 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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24 Industrie- und Handelskammer Ha-
nau 
Am Pedro-Jung-Park 14 
63450 Hanau 
 

Schreiben vom 11.01.2018 

Az.: Ohne 

 

 Bezüglich der o. g. Änderung des Bebauungsplans haben wir keine Be-

denken oder Einwände. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Einwendungen vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

25 Kreissausschuss des Main-Kinzig-
Kreises 
Abt. 63.01 
Barbarossastr. 24 
63571 Gelnhausen 
 

Schreiben vom 08.01.2018 

Az.: 63.21/61/17 

 

 Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) 

Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebe-
nenfalls Rechtsgrundlage: 

 

25.1 Immissionsschutz: 

Keine grundsätzlichen Bedenken, Empfehlungen zu Übernahmen von 
Textfestsetzungen in den Bebauungsplan: 

Aus Sicht des Immissionsschutzes werden keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die im Betreff genannte Bebauungsplanänderung erhoben. Wir emp-
fehlen jedoch, folgende Textfestsetzungsergänzungen bzw. Textfestset-
zungsempfehlungen und Hinweise in den abzuändernden Bebauungsplan zu 
übernehmen. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Die grundsätzliche Zustimmung aus Sicht des Immissionsschutzes wird zur 
Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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25.1.1 Anregung, textliche Festsetzungen zum Lärmschutz zu übernehmen: 

• Ziffer 9 - 3. Absatz des Bebauungsplanentwurfs sollte wie folgt erweitert wer-
den: 

An bis zu 10 Tagen (Gastronomie) bzw. 18 Tagen (Freizeitveranstaltungen) 
im Jahr und an nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenen-
den kann eine Nutzung des Stadthausplatzes durch Gastronomie bzw. Frei-
zeitveranstaltungen unter Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 
(Gastronomie) bzw. LAI-Freizeitlärmrichtlinie (Freizeitveranstaltungen) für 
seltene Ereignisse nachts von 55 dB(A), gemessen außen 0,5 vor den Fens-
tern schützenswerter Daueraufenthaltsräume (Schlaf-, Kinder- Wohnzimmer, 
Büros) im Einwirkbereich nach Ziffer 2.2. TA-Lärm, auch nach 22:00 Uhr er-
folgen. Lärmintensive Veranstaltungen mit Lautsprecheranlagen sind auf den 
Tageszeitraum bis 22:00 Uhr und Regulierung der Schalleistung der Laut-
sprecher auf LWA 110 dB(A) begrenzt. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, die Festsetzung 9 um weitere detaillierte Nutzungsregelungen zu 
ergänzen, wird nicht gefolgt.  

Begründung: 

Auf Grundlage der Schalltechnischen Untersuchung (KREBS+KIEFER FRITZ 
AG, AZ: 20168047-ASS-2 vom 11.08.2017) wurde im Bebauungsplan die Fest-
setzung getroffen, dass auf der Platzfläche Veranstaltungen in Form von Märkten 
oder Kulturfesten bis 22 Uhr zulässig sind. Dies umfasst auch die Außengastro-
nomie. An bis zu 10 Tagen im Jahr und an nicht mehr als jeweils zwei aufeinan-
der folgenden Wochenenden kann eine Nutzung des Stadthausplatzes durch 
Veranstaltungen und Außengastronomie auch nach 22 Uhr erfolgen. 

Weitere detaillierte Festsetzungen hierzu mit den Hinweisen auf  die TA-Lärm 
bzw. LAI-Freizeitlärmrichtlinie einschließlich der konkreten Immissionsrichtwerte 
und deren Ermittlungsmethode werden nicht für erforderlich gehalten. Die Beach-
tung der einschlägigen Richtlinien hat ohnehin zu erfolgen hat. In Konfliktfällen 
z.B. bei Überschreitung der in den Richtlinien vorgegebenen Immissionswerte 
wird die Lärmsituation anhand der genannten Richtlinien bewertet, ohne dass 
dies ausdrücklich durch Bebauungsplan-Festsetzungen geregelt wäre. In der Re-
gel werden in Bebauungsplänen auch keine konkreten Richtwerte festgesetzt, um 
widersprüchliche Regelungen z.B. bei Änderungen von Richtlinien zu vermeiden. 
Ferner ist bei Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB generell das Subsidiaritäts-
gebot zu beachten. 

Der Anregung wird jedoch insoweit entsprochen, dass die Begründung zu die-
sem Sachverhalt ergänzt wird. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der Begründung 
 

25.1.2 Anregung, textliche Festsetzungen zum Lärmschutz zu ergänzen: 

• Ziffer 9 - 3. Absatz des Bebauungsplanentwurfs sollte wie folgt erweitert wer-
den: 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, die umfangreiche Festsetzung  zu den Luftwärmepumpen in die 
textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan aufzunehmen, wird nicht gefolgt.  

Begründung: 



10710_Abwägung_Behörden_4.2_1_180328.docx 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel über die während der  
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan „Stadtmitte“ – 1. Änderung des Bebauungsplans „Bruchköbel Ortskern“ 
 

Nr. Einsender / Behörde Anregungen, Hinweise 

Zitat der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 

 

Seite 15 

• Im Planbereich zum Einsatz kommende stationäre Anlagen, wie z.B. Luft-
wärmepumpen, dürfen keine ton- und/oder impulshaltigen oder tieffrequente 
Geräusche erzeugen. 

• Im Planbereich ist die Zulässigkeit von Schank- u. Speisewirtschaften auf 
Gaststätten der Geräuschstufe I und II der VDI-Richtlinie 3726 - Schallschutz 
bei Gaststätten und Kegelbahnen begrenzt. Hierunter fallen Tagescafés, Im-
bissstuben, Schank- u. Speisewirtschaften mit Beschallungsanlagen mit Be-
grenzung der mittleren Maximalpegel auf 80 dB(A), geöffnet auch nach 22:00 
Uhr. 

• Flächen, die mit Einkaufswagen, Hubwagen oder vergleichbaren Gerä-
ten/Fahrzeugen befahren werden, sind fugenfrei aus glattem, lärmmindern-
den Belägen herzustellen. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass im Plangebiet nur wenige der hier angespro-
chenen Anlagen wie z.B. eine Luftwärmepumpe geplant sind, erscheint es nicht 
angemessen, einem sehr untergeordneten Teilaspekt in diesem Umfang durch 
textliche Festsetzungen Rechnung zu tragen. Die Vorschriften sind ohnehin zu 
beachten. 

Eine detaillierte Festsetzung zur Zulässigkeit von Schank- u. Speisewirtschaften 
in Bezug zu deren zulässigen  Geräuschstufe ist nicht erforderlich, da im Detail 
die Zulässigkeit und die Betriebsgenehmigung ohnehin nach den einschlägigen 
Vorschriften erteilt werden. In der Regel werden in Bebauungsplänen auch keine 
konkreten Richtwerte auf Grundlage von VDI-Richtlinien festgesetzt, um wider-
sprüchliche Regelungen z.B. bei Änderungen von Richtlinien zu vermeiden. Auch 
ist generell bei Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB das Subsidiaritätsgebot zu 
beachten. 

Der Anregung wird jedoch insoweit entsprochen, dass die Begründung zu diesem 
Sachverhalt ergänzt wird. 

Der Anregung, in den Bebauungsplan eine Festsetzung aufzunehmen, dass Flä-
chen, die mit Einkaufswagen, Hubwagen oder vergleichbaren Geräten/Fahrzeu-
gen befahren werden, fugenfrei aus glattem, lärmmindernden Belägen herzustel-
len seien, wurde mit Festsetzung 18 als bauordnungsrechtliche Festsetzung be-
reits Rechnung getragen.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzung der Begründung  

 

25.1.3 Anregung, textliche Festsetzungen zu Lichtimmissionen zu überneh-
men: 

• Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind aus nichtreflektierendem 
dunklem Material erlaubt. Diese sind baugestalterisch in die Dachfläche ein-
zufügen. Weitere Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien sind er-
laubt, soweit keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich 
eintreten können. 

• Vor Einbau Sonnenlichtreflektionen verursachender Bauelemente und tech-
nischer Anlagen (z. B. verspiegelte Gläser, Photovoltaikanlagen) ist deren 

Abwägungsvorschlag: 

Die sehr umfangreichen textlichen Festsetzungen zu Lichtimmissionen werden 
nicht in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen. Sie 
werden jedoch in der Begründung berücksichtigt. 

Begründung: 

Bei den hier aufgeführten textlichen Festsetzungen handelt es sich im rechtlichen 
Sinn weitgehend um Empfehlungen und Hinweise. Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 



10710_Abwägung_Behörden_4.2_1_180328.docx 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel über die während der  
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan „Stadtmitte“ – 1. Änderung des Bebauungsplans „Bruchköbel Ortskern“ 
 

Nr. Einsender / Behörde Anregungen, Hinweise 

Zitat der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 

 

Seite 16 

Blendwirkung auf schützenswerte Daueraufenthaltsflächen und -räume nach 
der „Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen“ des Län-
derausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 zu überprüfen. 
Ergibt die Prüfung, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Blendung auf-
treten können, sind ausreichend dimensionierte Blenden oder andere dem 
Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Kann die 
Blendwirkung nicht vermieden werden ist der Einbau blendender Bauele-
mente unzulässig. 

• Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulicht-
arm und insektenverträglich (UV-armes Lichtspektrum) zu installieren. Die 
Leuchten müssen staubdicht und so ausgebildet sein, dass eine Lichtwirkung 
nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt. Eine direkte Blickverbindung zu 
Lichtquellen von benachbarten schutzbedürftigen Daueraufenthaltsräumen 
aus ist durch geeignete Lichtpunkthöhe, Neigungswinkel der Leuchten, Re-
flektoren, Blenden usw. zu vermeiden. 

• An öffentlichen Verkehrsflächen sind Natrium-Hochdrucklampen oder UV-
arme LED-Leuchten zu verwenden. Dies gilt auch für die Beleuchtung privater 
Wege, wenn sie nach Umfang und Dauer ähnlich der öffentlichen Straßenbe-
leuchtung betrieben wird. Ansonsten sind in übrigen Außenbereichen (z.B. 
Außenbeleuchtung von Gebäuden) Kompaktleuchtstofflampen in Warmtönen 
einzusetzen, deren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit wie möglich zu 
verkürzen ist. 

• Außenleuchten dürfen nicht direkt vor den Fenstern von schutzbedürftigen 
Daueraufenthaltsräumen nach DIN 4109, stark reflektierenden Fassaden oder 
in Gehölzgruppen angebracht werden. 

• Für größere Plätze, die gleichmäßig ausgeleuchtet werden sollten, sind 
Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung zu verwenden, die oberhalb 
von 85° Ausstrahlungswinkel (zur Vertikalen) kein Licht abgeben. 

• Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- u. Wechselwerbung 
sowie sich bewegende Werbeanlagen (z. B. Videowände, Light-Boards) sind 
ausgeschlossen. 

BauGB können die hier vorgeschlagenen Festsetzungen nicht getroffen werden. 
Damit fehlt für einen Teil der Vorschläge die Rechtsgrundlage. 

Zu den umfangreichen Vorschlägen zu den Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen kann festgestellt werden, dass diese Anlagen zwar im Plangebiet zuläs-
sig sind, deren Realisierung aber weniger wahrscheinlich ist. Für das geplante 
Stadthaus wird davon ausgegangen, dass die Stadt selbst das Gebäude errich-
ten wird. Eine Aufnahme als Hinweis zur Selbstbindung für die Stadt wird als ent-
behrlich eingestuft. Bei den übrigen Flächen, für die eine Neubebauung in Frage 
kommt, ist die Stadt Eigentümerin, sodass sie auf diesem Weg Einfluss auf eine 
konfliktfrei Anbringung und Ausgestaltung von Solaranalgen ausüben kann. 

Für die Vorschläge zur öffentlichen und privaten Außenbeleuchtung bestehen 
ebenfalls keine rechtlichen Ermächtigungen. Festsetzungen zur Beleuchtung der 
öffentlichen Verkehrsflächen sind entbehrlich, da diese von der Stadt selbst bzw. 
durch einen von der Stadt Beauftragten hergestellt werden. Damit hat es die 
Stadt selbst in der Hand, die Vorgaben an die Beleuchtung zu beachten, ohne 
dass dies festgesetzt oder als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wer-
den müsste. 

Gegebenenfalls können einzelne Festsetzungen als bauordnungsrechtliche Fest-
setzungen aufgenommen werden. Beispielsweise sind Vorgaben zu Werbeanla-
gen bauordnungsrechtliche Festsetzungen. Hierzu wurde bereits eine Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen. (Festsetzung II.17) 

Um sicherzustellen, dass die hier vorgebrachten Hinweise und Empfehlungen in 
das weitere Verfahren Eingang finden, werden die Hinweise in die Begründung 
aufgenommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzungen in der Begründung 
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25.1.4 Anregung, eine textliche Festsetzung zur Luftreinhaltung zu überneh-
men: 

Wir empfehlen, folgende Textfestsetzungsempfehlungen und Hinweise in den 
abzuändernden Bebauungsplan zu übernehmen. 

Luftreinhaltung 

• Gerüche emittierende Anlagen (z. B. Mülltonnen,- Kompostplätze, Kü-
chendunstabzugsanlagen in privaten Haushalten, Gartengrillanlagen) sind 
nach dem Stand der Technik so zu errichten (z. B. Einhausung, Aufstellung 
entfernt schutzbedürftiger Daueraufenthaltsräume bzw. Daueraufenthalts-
plätze) und zu betreiben, dass es zu keinen Gesundheitsgefährdungen o-
der erheblichen Belästigungen im Bereich schutzbedürftiger Daueraufent-
haltsräume nach DIN 4109 und Daueraufenthaltsflächen (z.B. Balkone, 
Terrassen, Freisitze) kommt. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, den Hinweis zur Luftreinhaltung in die textlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan als Hinweis aufzunehmen, wird nicht gefolgt.  

Begründung: 

Generell gilt bei der Aufstellung eines Bauleitplanes das Erforderlichkeitsgebot 
nach § 1 Abs. 3 BauGB. Auch bei der Aufnahme eines Hinweises in den Bebau-
ungsplan ist zu prüfen, ob dieser Hinweis erforderlich ist, weil auf einen bestimm-
ten Sachverhalt nur durch einen Hinweis im Bauleitplan eingegangen werden 
kann. 

Bei dem hier aufgeführten Hinweis handelt es sich um keine Festsetzung auf 
Grundlage von § 9 BauGB, sondern um einen allgemeinen Hinweis zu Anlagen, 
die Gerüche emittieren können. Bei den aufgeführten Anlagen handelt es sich 
nicht um Anlagen, die nur im Plangebiet errichtet werden können. In Anbetracht 
der im Plangebiet geplanten innerstädtischen Nutzungen ist zunächst nicht davon 
auszugehen, dass hier in der Regel Kompostplätze und Gartengrillanlagen errich-
tet werden. Im Plangebiet werden sicherlich Mülltonnen-Standplätze und Kü-
chendunstabzugsanlagen in privaten Haushalten errichtet werden. Denkbar ist 
auch gelegentliches Grillen. Dies sind alltägliche Nutzungen, für die keine dezi-
dierten Regelungen im vorliegenden Bebauungsplan erforderlich sind. Zur Rege-
lung der hier angesprochenen potentiellen Konflikte greift hier das allgemeine 
Ordnungsrecht oder auch das Nachbarrecht, sodass sich Hinweise im Bebau-
ungsplan auch in Anbetracht des Subsidiaritätsprinzips erübrigen.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

25.2 Brandschutz; 
Keine Bedenken: 

Gegen die Bauleitplanung zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Stadtmitte" 
- 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Bruchköbel“ der Stadt Bruch-
köbel bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn 
nachfolgende Anforderungen umgesetzt werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Einwendungen vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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25.2.1 Hinweise für Öffentliche Verkehrsflächen: 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der 

Fahrbahnbreite und der Krümmungsradien mit den Fahrzeugen der Feuer-

wehr jederzeit und unbehindert befahren werden können. Bei der Sackgasse 

(verkehrsberuhigter Bereich) ist darauf zu achten, dass hier eine Wendemög-

lichkeit für Feuerwehrfahrzeuge erforderlich ist. Alternativ können die Fußgän-

gerbereiche als Flächen für die Feuerwehr ausgeführt und somit eine Durch-

fahrt für die Feuerwehr ermöglicht werden. Es sind Verkehrsbeschränkungen 

(Haltverbote) für Feuerwehraufstellflächen und Feuerwehrzufahrtswege zu 

verfügen. 

Zuwegungen, die einen Begegnungsverkehr aufgrund ihrer Breite nicht erlau-

ben, sind mit einer ausreichenden Anzahl Ausweichbuchten auszustatten. Die 
Ausbildung dieser Flächen hat in Abstimmung mit dem Gefahrenabwehrzent-

rum des Main-Kinzig-Kreises, Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz, Frank-

furter Straße 34, 63571 Gelnhausen zu erfolgen. 

Die Anforderungen an die Ausbildung, Größe und Belastbarkeit für Straßen 
und Zuwegungen, die durch die Feuerwehr benutzt werden, entsprechen den 
Vorgabewerten der Musterrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr, sollten 
Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr höhere Gesamtgewichte als 16t aufwei-
sen, sind die tatsächlichen Gesamtgewichte dieser Fahrzeuge als Bemes-
sungsgrundlage heranzuziehen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Realisierung 
der Baumaßnahmen bzw. bei der Herstellung der Erschließungsanlagen beach-
tet. 

Begründung:  

Die Gestaltung des verkehrsberuhigten Bereichs ist nicht Gegenstand von Fest-
setzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan. Gestalterische Vorschrif-
ten auf Grundlage von § 81 Hess. Bauordnung kommen für den öffentlichen Stra-
ßenraum nicht in Frage. Ebenso sind Regelungen zur Verkehrsordnung wie Hal-
teverbote nicht Gegenstand eines Bebauungsplans. 

Denkbar wäre, in den Bebauungsplan Hinweise zur Gestaltung öffentlichen Ver-
kehrsflächen aufzunehmen. Hierfür besteht aber kein Erfordernis, da die Herstel-
lung der Verkehrsflächen durch die Stadt Bruchköbel erfolgt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzung der Begründung 

 

 

25.2.2 Hinweise zum zweiten Rettungsweg: 

Kein Hubrettunqsfahrzeuq 

In der Kommune Bruchköbel steht kein Hubrettungsgerät zur Verfügung. 

Es ist daher zu gewährleisten, dass Gebäude deren zweiter Rettungsweg 

über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden soll, nur errichtet 

werden dürfen, wenn eine maximale Brüstungshöhe von 8,0 m bei den zum 

Anleitern bestimmten Fenstern über der Geländeoberfläche nicht überschrit-

ten wird (§13 HBO). 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

In einem Teil des Plangebietes sind drei Vollgeschosse zulässig, sodass der Fall 
eintreten kann, dass in den oberen Geschossen die Brüstungshöhe von 8,0 m 
überschritten wird. Der zweite Rettungsweg wird dann im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens überprüft. Da der Hinweis die rechtlichen Vorgaben der 
hessischen Bauordnung HBO wiedergibt und allgemein gültig ist, ist ein Hinweis 
im Bebauungsplan nicht erforderlich. 
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Wird die maximal zulässige Brüstungshöhe von 8,0 m zur Sicherstellung des 
zweiten Rettungswegs bei den zum Anleitern bestimmten Fenstern über-
schritten, ist der zweite Rettungsweg durch geeignete Maßnahmen baulich 
durch den Bauherrn zu sichern. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

25.2.3 Hinweise zu Verkehrsberuhigten Bereichen: 

Verkehrsberuhigte Bereiche 

In Bezug auf die geplanten, verkehrsberuhigten Bereiche wird darauf hinge-
wiesen, dass Hindernisse wie Aufpflasterungen, Blumen- und Pflanzenkübel 
oder der Einbau von Schwellen die Zufahrt für die Feuerwehr nicht behindern 
dürfen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Realisierung 
der Baumaßnahmen bzw. bei der Herstellung der Erschließungsanlagen beach-
tet. 

Begründung:  

Die Gestaltung des verkehrsberuhigten Bereichs (Aufpflasterungen, Blumen- und 
Pflanzenkübel oder der Einbau von Schwellen) ist nicht Gegenstand von Festset-
zungen nach § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan. Gestalterische Vorschriften 
auf Grundlage von § 81 Hess. Bauordnung kommen für den öffentlichen Straßen-
raum nicht in Frage.  

Denkbar wäre, in den Bebauungsplan Hinweise zur Gestaltung der verkehrsberu-
higten Bereiche aufzunehmen. Hierfür besteht aber kein Erfordernis, da die Her-
stellung der Verkehrsflächen durch die Stadt Bruchköbel erfolgt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

25.2.4 Hinweise zur Löschwasserversorgung: 

Löschwasserversorgung Grundschutz 

Die Löschwasserversorgung für den Grundschutz ist gemäß der „Ersten Was-

sersicherstellungsverordnung“ vom 31.03.1970, sowie nach dem DVGW-

Arbeitsblatt W 405 zu gewährleisten. 

Anhand der Aufstellung des Bebauungsplanes "Stadtmitte" - 1. Änderung des 

Bebauungsplanes „Ortskern Bruchköbel“ wurden die Richtwerte für den 

Löschwasserbedarf für den Grundschutz folgendermaßen beurteilt: 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnisgenommen 

Begründung: 

Die Trinkwasser- und Löschwasserversorgung ist technisch und rechtlich (Was-
serwerk und Rohrnetz) durch die bestehenden Wasserversorgungsanlagen ge-
währleistet. Die erforderliche Menge (Löschwasserbedarf von 96 m3/h über die 
Dauer von 2 Stunden) ist durch bestehende wasserrechtliche Genehmigungen 
abgedeckt und wasserrechtlich und wasserwirtschaftlich ohne Probleme nach-
weislich bereitstellbar. 
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Mischgebiet (Baufelder 1,2,3) 
Geschossflächenzahl 1,8 

mehr als 1 Vollgeschoss 

Gefahr der Brandausbreitung => mittel 

Löschwasserbedarf: 96 mVStunde 

für die Dauer von mind. 2 Stunden 

 

Kerngebiete (Baufelder 4, 5) 

Geschossflächenzahl 1,8 und 3,0 

mehr als 1 Vollgeschoss 

Gefahr der Brandausbreitung => mittel 

Löschwasserbedarf: 192 mVStunde 

für die Dauer von mind. 2 Stunden 

Die geforderte Löschwassermenge muss aus Hydranten zu entnehmen sein. 

Die Hydranten dürfen einen Abstand von jeder Gebäudemitte aus gesehen 

und im Straßenverlauf untereinander von maximal 100 m besitzen. 

Die Einhaltung des Grundschutzes der Löschwasserversorgung ist zu bele-

gen. 

Es ist darauf zu achten, dass Unterflurhydranten so geplant werden, dass eine 

Benutzung im Brandfall möglich ist und nicht durch darüber parkenden Fahr-

zeugen be-/verhindert wird. Weiterhin sollte es ermöglicht werden, die durch 

Standrohre besetzten Unterflurhydranten mit weiteren Einsatzfahrzeugen zu 

passieren. 

Kann die erforderliche Löschwassermenge nicht durch das öffentliche Was-

serversorgungsnetz sichergestellt werden, so ist die erforderliche Wasser-
menge durch eine unabhängige Löschwasserversorgung (offene Gewässer, 

Löschwasserbehälter und dergl.) sicherzustellen. Einzelheiten über die Art 

der unabhängigen Löschwasserversorgung, die vorzuhaltende Löschwasser-

menge und Entnahmeeinrichtungen sind mit dem Gefahrenabwehrzentrum 

des Main¬Kinzig-Kreises, Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz, Frankfur-

ter Straße 34, 63571 Gelnhausen abzustimmen. 

Hinweis: 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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Gemäß § 3 (1) Satz 4 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sind die Gemeinden/Städte 

verpflichtet, in einem den allgemeinen örtlichen Verhältnissen entsprechen-

dem Maße Löschwasser innerhalb der zusammenhängend bebauten oder zur 

Bebauung anstehenden Orts-/Stadtteile und Löschmittel bereitzustellen. 

25.2.6 Bitte um Übersendung der endgültigen Unterlagen: 

Überlassung der Unterlagen 

Nach Abschluss der Bauleitplanung bitten wir um Zusendung des endgültigen 

und beschlossen Bebauungsplanes (Papierform und Digital) um Einsatzvor-

bereitungen für die Gefahrenabwehr treffen zu können. 

Die Unterlagen sind an das Gefahrenabwehrzentrum des Main-Kinzig-Krei-
ses, Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz, Frankfurter Straße 34, 63571 
Gelnhausen zu senden. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

25.3 Wasser- und Bodenschutz 

Aus der Sicht des Wasser- und Bodenschutzes nehmen wir zu der o.a. Pla-
nung wie folgt Stellung: 

 

25.3.1 Hinweis auf zu ergänzende Grundwassermessstellen: 

Zur Erkundung und Überwachung der Grundwasserkontamination mit leicht-
flüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) bitten wir die bisher 
noch nicht berücksichtigten Grundwassermessstellen GWM 3/92 und GWM 
4/93 in dem vorliegenden Bebauungsplan zu ergänzen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise auf die Grundwassermessstellen im Plangebiet werden zur Kennt-
nis genommen. Die bisher noch nicht berücksichtigten Grundwassermessstellen 
GWM 3/92 und GWM 4/93 werden in dem vorliegenden Bebauungsplan ergänzt. 

Bei einem notwendigen Rückbau wird in Abstimmung mit der Abteilung Wasser- 
und Bodenschutz im Nahbereich eine Ersatzmessstelle eingerichtet. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der nachrichtlichen Übernahme der Grundwassermessstellen im Plan-
gebiet und Ergänzung der Begründung dazu. 
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(Lageplan der Grundwassermessstellen) 
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25.3.2 Hinweise auf Grundwassernutzungsverbot: 

Wegen dieser Grundwasserkontamination besteht für Teile des Stadtgebiets 
ein Grundwassernutzungsverbot. Im Bereich der Jahnstraße betrifft dieses 
Nutzungsverbot z. Zt. auch einen Teil des Plangebiets (vgl. Kartendarstellung 
in der beigefügten öffentlichen Bekanntmachung). Da wir das Nutzungsverbot 
bzw. den betroffenen Teil des Stadtgebiets abhängig von den Ergebnisse der 
analytischen Grundwasserüberwachung in den nächsten Jahren anpassen 
(ggf. vergrößern oder verkleinern/aufheben) werden, erscheint uns eine Dar-
stellung der derzeitigen Verbotsgebietsgrenzen in der Karte nicht praktikabel. 
Um Bauwillige jedoch generell über das Nutzungsverbot zu informieren, ist 
u.E. ein entsprechender Hinweis unter Ziffer IV Nr. 27 der Textlichen Festset-
zungen sinnvoll. Wir bitten den nachfolgenden Text dem dort bereits vorhan-
denen Hinweis auf die Grundwassermessstellen voranzustellen: 

In Teilen des Plangebiets besteht eine Grundwasserkontamination mit Lö-
sungsmitteln. Der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises -Abteilung Was-
ser- und Bodenschutz- hat hierzu ein Grundwassernutzungsverbot angeord-
net, welches z.B. auch bauzeitliche Grundwasserhaltungen und Gartenbrun-
nen umfasst. Die Lage des Verbotsbereiches und ggf. in Zukunft erfolgende 
Ausweitungen oder Verringerungen/Aufhebungen ergeben sich aus den ent-
sprechenden öffentlichen Bekanntmachungen des Kreisausschusses. Zur 
Überwachung der Kontamination betreibt der Kreisausschuss Grundwas-
sermessstellen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird gefolgt: der Hinweis auf die bestehende Grundwasserkonta-
mination wird bei den textlichen Festsetzungen dem Hinweis Ziffer IV Nr. 27 vo-
rangestellt. 

Begründung:  

Die Grundwasserkontamination in Teilen des Plangebietes hat keine direkten 
Auswirkungen, die durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB geregelt werden 
müssten. Die Grundwasserkontamination schließt lediglich Grundwassernutzun-
gen wie z.B. Gartenbrunnen aus. Dies ist kein planungsrechtlicher Belang. Auch 
Grundwasserhaltungen während der Bauzeit sind nicht Gegenstand von Festset-
zungen des Bebauungsplans. 

Da insbesondere während der Bauzeit Auswirkungen des Grundwassernutzungs-
verbots zu beachten sind, ist die Aufnahme des Hinweises erforderlich und ge-
rechtfertigt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzung des Hinweises Ziffer IV Nr. 27 sowie Ergänzung der Begründung  

25.3.3 Anlage Amtliche Bekanntmachung des Wassernutzungsverbots: 

Grundwassernutzung in Bruchköbel (Kernstadt) hier: Nutzungsverbot 

Wegen verschiedener festgestellter Verunreinigungen des Grundwassers, 

insbesondere mit chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW), haben wir mit di-

versen amtlichen Bekanntmachungen Nutzungsverbote für Grundwasser ver-

hängt und diese danach wiederholt veröffentlicht. 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung werden diese Veröffentlichungen wie-

derholt. 

Das Nutzungsverbot betrifft folgenden Bereich in Bruchköbel (Kernstadt): 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis auf die amtliche Bekanntmachung wird zur Kenntnis genommen. Die 
Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Begründung: 

Von der Fachbehörde wird festgestellt, dass das Nutzungsverbot von den Ergeb-
nisse der analytischen Grundwasserüberwachung abhängig ist und in den nächs-
ten Jahren angepasst werden wird (ggf. Vergrößern oder Verkleinern/Aufheben). 
Daher ist eine Darstellung der derzeitigen Verbotsgebietsgrenzen in der Planfas-
sung nicht praktikabel. In der Begründung kann jedoch der aktuelle Stand zur In-
formation über die Rahmenbedingungen im Plangebiet wiedergegeben werden 
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- Friedberger Landstraße (Hausnummern 3, 7 8,10), 

- Friedrich-Ebert-Straße (ungeradzahlige Hausnummern 1 bis 57, ge-

radzahlige Hausnummern 16 bis 80), 

- Gartenstraße (Hausnummern 1, 3 und 5), 

- Hauptstraße (Hausnummern 24, 26, 26a und 28), 

- Jahnstraße (alle Hausnummern), 

- Mühlbachstraße (ungeradzahlige Hausnummern 1 bis 32, geradzah-

lige Hausnummern 2 bis 36), 

- Phiiipp-Reis-Straße, (alle Hausnummern außer Nr. 1 und 3), 

- Richard-Wagner-Straße (alle Hausnummern), 

sowie die zwischen den aufgezählten Grundstücken liegenden Flächen (z.B. 
die Straßenbereiche, Wege und die Eisenbahntrasse incl. deren Böschun-
gen). 

Das Nutzungsverbot gilt für sämtliche Grundwasserbenutzungen (auch Gar-

tenbrunnen und Grundwasserhaltungen), mit Ausnahme behördlich beson-

ders erlaubter oder angeordneter Anlagen. 

Außerdem empfehlen wir, das Grundwasser in der Gartenstraße, Hausnum-
mern 2 bis 10, in der Hainstraße (Ostseite) zwischen der Hauptstraße und 
dem Krebsbach sowie in der Hauptstraße zwischen der Hainstraße und dem 
Krebsbach nicht zu Trinkwasserzwecken zu nutzen. Die empfohlene Nut-
zungseinschränkung gilt für Grundwasserbenutzungen zu Trinkwasserzwe-
cken (Kochen, Waschen, Duschen, Befüllen von Planschbecken und auch die 
Bewässerung von Pflanzen, die verzehrt werden sollen), mit Ausnahme be-
hördlich besonders erlaubter oder angeordneter Anlagen. 

Die Kontaminationen gehen bzw. gingen von Altstandorten aus, für welche 
die Zuständigkeit beim Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Frankfurt am Main, Gutleutstr. 114, 60327 Frankfurt, Tel. 
069/2714-0, Fax-5952, liegt.  Der Kreisausschuss überwacht hierbei die Aus-
breitung der Kontamination. 

mit dem Hinweis, dass dies nur den aktuellen Stand wiedergibt, der sich jeweils 
ändern kann. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzung der Begründung 
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Bei dieser Gelegenheit weisen wir darauf hin, dass alle Grundwassernutzun-
gen zumindest anzeigepflichtig sind. Dazu können sie einen bei uns erhältli-

chen Vordruck verwenden. Vordruckanforderung: postalisch (Main-Kinzig-

Kreis, Abteilung Wasser- und Bodenschutz, Barbarossastr. 16-24, 63571 

Gelnhausen), Fax (06051/85-16234), telefonisch (06051/8512592), E-Mail 

wasserbehoerde@mkk.de oder unter www.MKK.de aus dem Internet herun-

ter zu laden.                                                           Gelnhausen, 14.03.2017 
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25.3.4 Hinweise zur Erforderlichkeit wasserrechtlicher Plangenehmigung: 

Darüber hinaus ist für die im Plan dargestellte Umgestaltung/Aufweitung des 
Krebsbachs eine wasserrechtliche Plangenehmigung/Planfeststellung nach § 
68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlich. Der Bebauungsplan ver-
schafft kein entsprechendes Baurecht. Die Bewertung, ob das Vorhaben ge-
nehmigungsfähig ist, erfolgt erst in einem auf Antrag des Vorhabenträgers 
durchzuführenden wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise auf die Notwendigkeit eine wasserrechtliche Genehmigung durch 
die Abteilung Wasser- und Bodenschutz bei der geplanten Umgestaltung bzw. 
Errichtung oder Veränderung baulicher Anlagen und des Gewässers werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der hier vorgebrachte Hinweis ist bereits teilweise in Form des Hinweises 28 im 
Bebauungsplan enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

25.4 Naturschutz; 
Keine grundsätzlichen Bedenken: 

Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege nehmen wir im Ein-
vernehmen mit dem Naturschutzbeirat zu der vorgelegten Bebauungsplanung 
wie folgt Stellung: 

 

25.4.1 Artenschutzrechtliche Hinweise: 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die o.g. Planung, sofern 
die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen wie die Beschränkung der Ro-
dungsarbeiten auf die Periode außerhalb der Brutzeiten (30.9. bis 28.2.) so-
wie die vorherige Begehung der Rodungsflächen und der vom Abriss betroffe-
nen Gebäude durch einen Fachgutachter (ökologische Baubegleitung) ge-
währleistet werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Bedenken vorliegen, wird zur Kenntnis 
genommen. 

Begründung: 

Auf die Beschränkung der Rodungsarbeiten auf die Periode außerhalb der Brut-
zeiten wird durch Hinweis Nr. 28 hingewiesen, ebenso auf die Notwendigkeit der 
erforderlichen Begehung durch einen Fachgutachter (ökologische Baubeglei-
tung). 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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25.4.2 Anregung zu Beschreibung der Maßnahmen an der Wasserfläche: 

Hinsichtlich der Wasserflächen wurden in der Begründung des Bebauungs-
plans die geplanten Maßnahmen (Aufweitung des Krebsbaches und Aufwer-
tungsmaßnahmen) nicht ausreichend beschrieben. Wir bitten um eine detail-
lierte Beschreibung der Maßnahmen unter Angabe der Maßnahmenflächen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Planungen zur Umgestaltung der Aufweitung des Krebsbaches und der Auf-
wertungsmaßnahmen sind noch nicht soweit konkretisiert, dass eine detaillierte 
Beschreibung der Maßnahmen unter Angabe der Maßnahmenflächen möglich 
wäre. Da diese Maßnahme auf öffentlichen Flächen durch die Stadt Bruchköbel 
durchgeführt werden wird, ist eine enge Abstimmung mit den Fachbehörden gesi-
chert, zumal vor der Durchführung der Maßnahme ohnehin eine wasserrechtliche 
Genehmigung eingeholt werden muss. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

26 Kreiswerke Main-Kinzig-Kreis GmbH 
Barbarossastr. 24 
63571 Gelnhausen 
 

Schreiben vom 12.01.2018 

Az.: N/CSch 

 

26.1 Keine Bedenken: 

Wir haben die Unterlagen geprüft und können Ihnen mitteilen, dass seitens 
der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH keine Bedenken gegen die geplanten 
Maßnahmen bestehen. 

 

26.2 

 

Hinweise für Tiefbauarbeiten: 

Bitte beziehen Sie uns die Ausführungsplanung ein und kontaktieren Sie uns 
rechtzeitig vor Baubeginn. Sie erreichen unseren Mitarbeiter Herrn Klein un-
ter der Rufnummer 06051 84-336. 

Beauftragte Tiefbauunternehmen sind verpflichtet, bei Erd- und Tiefbauar-
beiten im öffentlichen Bereich vor Beginn der Arbeiten von den Versor-
gungsträgern Planauskünfte einzuholen. Die elektronische Planauskunft der 
Kreiswerke Main-Kinzig ist online über http://www.qeoportal-main-kinziq.de 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Hinweise werden bei der Ausführungsplanung beachtet. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine  
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erhältlich. Diese Unterlagen sind auf der Baustelle vorzuhalten und die bau-
ausführenden Mitarbeiter entsprechend einzuweisen. 

Hinweis auf Umgang mit Leitungen und Kabeln 

In der Nähe von Versorgungsleitungen und -kabeln ist besondere Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit geboten. Beschädigungen von Leitungen und Kabeln führen 
nicht nur zu vermeidbaren Kosten, sondern können auch die Gefährdung von 
Personen zur Folge haben. 

Wir fordern Sie daher auf, bei Bauvorhaben entsprechend zu verfahren. 

 

 

 

27 Landesamt für Denkmalpflege Hes-
sen 
Abt. Archäologie 
Schloss Biebrich Ostflügel 
65203 Wiesbaden 
 

Schreiben vom 19.12.2017 

Az.: ohne 

 

27.1 Verweis auf Stellungnahme vom 30.01.2017: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 30.01.2017, zu der sich keine 
Änderung ergeben hat. 

Stellungnahme vom 30.01.2017: 

Anregung, eine bodendenkmalpflegerische Voruntersuchung und Aus-
grabung durchzuführen: 

Das Planungsgebiet umfasst Teile des historischen Ortskernes mit dem 
Standort einer bereits im Mittelalter bestehenden Mühle sowie den Bereich 
der historischen Ortsbefestigung, welcher insbesondere hinsichtlich des 
durch kaiserliches Dekret gewährten Befestigungsrechtes von 1368 aus bo-
dendenkmalpflegerischen Belangen als sensibler Bereich einzustufen ist.  

Daher sieht das Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, im Hin-
blick auf die gem. § 1 Abs. 5 Nr. 5 BauGB gebotene Berücksichtigung der 
Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege eine 
Voruntersuchung und Ausgrabung auf dem Gelände als erforderlich an. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die geforderten Voruntersuchungen und Ausgrabungen auf dem Gelände werden 
im Zuge der Vorbereitung der Durchführung der Baumaßnahmen erfolgen. 

Begründung: 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits bebautes Gebiet. Die Boden-
untersuchungen haben ergeben, dass vermutlich im Zuge dieser Baumaßnah-
men erhebliche Veränderungen im Boden vorgenommen wurden. Unter den teil-
weise vorhandenen Oberflächenbefestigungen (Asphalt) liegt aufgefülltes Mate-
rial. Dieses hat bei den Flächen östlich des Krebsbaches eine Mächtigkeit zwi-
schen 1,20 m bis 2,60 m. Es kann also davon ausgegangen werden, dass in die-
sen Schichten nur sehr bedingt Funde zutage treten. 

Gleichwohl wird der Anregung entsprochen: mit Beginn der Bauarbeiten und Ab-
rissarbeiten werden in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege, hes-
senArchäologie entsprechende Voruntersuchungen durchgeführt. 
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In die textlichen Festsetzungen wird ein Hinweis aufgenommen, dass mit Beginn 
der Bauarbeiten und Abrissarbeiten in Abstimmung mit dem Landesamt für Denk-
malpflege, hessen-Archäologie, entsprechende Voruntersuchungen wie z.B. flä-
chige Grabungsmaßnahmen durchzuführen sind. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der textlichen Festsetzungen und der Begründung. 

 

27.2 Anregung, zwei Hinweise in die textlichen Festsetzungen aufzuneh-
men: 

Eine hinreichende Berücksichtigung der o. g. öffentlichen Belange ist mit fol-
gender Maßgabe sicherzustellen: 

1. Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG) in die-
sen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denk-
malschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 HDSchG erforderlich wer-
den. 

2. Es ist davon auszugehen, dass durch die Bebauung Kulturdenkmäler im 
Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. Daher 
müssen Bodeneingriffe archäologisch begleitet werden, um das Kultur-
gut zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Ausgehend 
von den Befunden dieser Baubegleitung können flächige Grabungsmaß-
nahmen notwendig werden. Hierfür sind in den Planungen Zeit und Raum 
vorzusehen. Die Kosten sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen. Für 
die Durchführung der Untersuchung ist eine archäologische Fachfirma 
zu beauftragen, die vor Durchführung eine Nachforschungsgenehmigung 
beim Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, einzuholen hat. 
Anerkannte archäologische Fachfirmen können der Internetseite des Be-
rufsverbandes freiberuflicher Kulturwissenschaftler (www.b-f-k.de / Ar-
chäologie und Denkmalpflege / Liste der archäologischen Grabungsfir-
men in Hessen) entnommen werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird teilweise entsprochen, die Hinweise werden in Teilen in die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen. Die Hinweise zur 
technischen Durchführung der Grabungsmaßnahmen und deren Kostenüber-
nahme werden nicht übernommen. 

Begründung: 

Es entspricht der Rechtslage des Denkmalschutzgesetzes, einen entsprechen-
den Hinweis zum Schutz und Erhalt von Bodendenkmälern in den Bebauungs-
plan aufzunehmen. Es wird jedoch abgelehnt, auch Hinweise in den Bebauungs-
plan aufzunehmen, die die Kostenübernahme bzw. die Beauftragung von Fachfir-
men betreffen.  

Generell gilt bei der Aufstellung eines Bauleitplanes das Erforderlichkeitsgebot 
nach § 1 Abs. 3 BauGB. Auch bei der Aufnahme eines Hinweises in den Bebau-
ungsplan ist zu prüfen, ob dieser Hinweis erforderlich ist, weil auf einen bestimm-
ten Sachverhalt nur durch einen Hinweis im Bauleitplan eingegangen werden 
kann. Dies ist hier nicht der Fall, da das Hessischen Denkmalschutzgesetz hier 
einschlägig ist: Werden Bodendenkmäler gefunden, so sind diese gem. § 21 Abs. 
1 HDSchG anzuzeigen. Weitere Folgen einer solchen Anzeige ergeben sich al-
lein aus dem Hessischen Denkmalschutzgesetz. Zwar besteht nach § 13 
HDSchG bei Kulturdenkmalen die Erhaltungspflicht - im Rahmen des Zumutba-
ren. Weitere Verpflichtungen bestehen zunächst nicht. Durch einen Hinweis im 
Bebauungsplan kann weder die Durchführung von Grabungen noch die Kosten-
übernahme verbindlich geregelt werden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

http://www.b-f-k.de/
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Wir bitten, die Hinweise 1 und 2 in den Bebauungsplan aufzunehmen.  

 

Ergänzungen bei den Hinweisen und in der Begründung. 

 

 

27.3 Keine grundsätzlichen Bedenken: 

Im Übrigen werden gegen den vorliegenden Bebauungsplan seitens der 
Denkmalfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Änderungswün-
sche vorgebracht. 

Hinweis:  

Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich zu den öffentli-
chen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. 
Eine gesonderte Stellungnahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes 
und der Baudenkmalpflege behält sich die Denkmalfachbehörde vor. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

29 Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen 
Niederlassung Rhein-Main 
Am Hauptbahnhof 6 
60329 Frankfurt/Main 
 

Schreiben vom 07.12.2017 

Az.: 17 9630-R36 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken; 
Hinweise auf Beteiligung der BIMA Kaiserslautern: 

gegen den o.g. Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gibt 
es aus meiner Sicht keine Einwände. Bauvorhaben des Landes sind mir in 
diesem Bereich derzeit nicht bekannt.  

Bezüglich der Interessen des Bundes wollen Sie bitte, sofern nicht bereits 
geschehen, die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BIMA) Au-
ßenstelle Kaiserslautern am Verfahren beteiligen. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 



10710_Abwägung_Behörden_4.2_1_180328.docx 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel über die während der  
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan „Stadtmitte“ – 1. Änderung des Bebauungsplans „Bruchköbel Ortskern“ 
 

Nr. Einsender / Behörde Anregungen, Hinweise 

Zitat der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 

 

Seite 31 

31 Landesverband  
der jüdischen Gemeinden in Hessen 
Hebelstr. 6 
60318 Frankfurt 
 

Schreiben vom 11.12.2017 

Az.: Dr.W./de 

 

 Verweis auf Stellungnahme vom 10. Januar 2017: 

In obiger Angelegenheit haben wir am 10. Januar 2017 unsere Stellung-
nahme abgegeben, wiederholen den Inhalt und werden von der Möglichkeit 
der Einsichtnahme keinen Gebrauch machen. 

Stellungnahme vom 10.01.2017: 

Keine Anregungen oder Bedenken; 
Hinweise zur Einbeziehung jüdischer Friedhöfe: 

Unter den Bedingungen, dass 

1) evtl, vorhandene Jüdische Friedhöfe oder Begräbnisstätten nicht in den 
Bebauungsplan einbezogen und 

haben wir keinen Widerspruch einzulegen.

Abwägungsvorschlag (wie Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
24.10.2017) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Im Plangebiet liegen keine jüdischen Friedhöfe oder Begräbnisstätten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

33 Magistrat der Stadt  
Nidderau 
Am Steinweg 1 
61130 Nidderau 
 

Schreiben vom 21.12.2017 

Az.: 60 scho/bi 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken 

Der Magistrat der Stadt Nidderau hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 über 
die o. g. Bauleitplanung beraten. 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine Anregungen und Be-
denken vorgebracht werden, da die Belange der Stadt Nidderau nicht be-
rührt werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Anregungen und Bedenken vorgebracht werden, wird 
zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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36 Regierungspräsidium Darmstadt 
III 23 Kampfmittelräumdienst 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 
 

Schreiben vom 08.01.2018 

Az.: I 18 KMRD- 6b 06/05- B 3469-
2017 

 

36.1 

 

Hinweis auf mögliches Vorhandensein von Kampfmitteln: 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbil-
der hat ergeben, dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in 
und am Rande eines Bombenabwurfgebietes befindet. 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätz-
lich ausgegangen werden. 

Hinweise zur Flächensondierung auf Kampfmittel: 

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodenein-
greifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt 
wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. 

Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf 
Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und 
Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 
5 Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnah-
men stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenauf-
nahme erfolgen. 

Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Ver-
siegelungen oder sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheits-
gründen weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bau-
arbeiten erforderlich.  

Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spund-
wand, Berliner Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbau-
achse abzusichern. Sofern eine sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die 
Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondierung begleitet werden.  

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise auf das evtl. Vorhandensein von Kampfmitteln werden zur Kenntnis 
genommen. 

Begründung: 

Das Plangebiet wurde größtenteils in den 1960er Jahren bebaut. Die Bodenun-
tersuchungen ergaben, dass unter den teilweise vorhandenen Oberflächenbefes-
tigungen (Asphalt) aufgefülltes Material liegt. Dieses hat bei den Flächen östlich 
des Krebsbaches eine Mächtigkeit zwischen 1,20 m bis 2,60 m. Es kann also da-
von ausgegangen werden, dass in diesen Schichten keine Kampfmittel mehr lie-
gen. 

Sollten dennoch im Zuge der Baumaßnahmen Munition oder kampfmittelverdäch-
tige Gegenstände zu Tage treten, ist die empfohlene Vorgehensweise mit Beginn 
der Baumaßnahme durchzuführen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der Begründung 
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Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die 
Kampfmittelräumungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durch-
geführt wurden. Der Bescheinigung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die 
untersuchten Flächen dokumentiert sind. Weiterhin ist das verwendete Detek-
tionsverfahren anzugeben. 

Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräumdienst des Lan-
des Hessen wurde das Datenmodul KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der 
Beauftragung des Dienstleisters auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-
R hinzuweisen. 

Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich 
mit den Gauß/Krüger Koordinaten eingemessen werden. 

Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung des Lage-
plans und der KMIS- R-Datei, welche Sie durch die von Ihnen beauftragte 
Fachfirma erhalten. 

Das Datenmodul KMIS-R können Sie kostenlos von der nachstehenden Inter-
netseite des Kampfmittelräumdienstes downloaden: 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de 

(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräumdienst) 

Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) 
sind vom Antragsteller/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sons-
tigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tra-
gen. Die genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer Fachfirma 
in Auftrag zu geben und zu bezahlen. 

Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die 
örtlichen Gauß/Krüger-Koordinaten benötigt. 

Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich 
immer das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellung-
nahme beizufügen. 

Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung im Lande Hessen. 
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Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich 
die Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgäng-
lich. Dies ist in jedem Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprü-
fung zum Zwecke der Kostenerstattung durch den Bund gem. Nr. 3. der All-
gemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung. Eine Kopie des Auf-
trages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden. 

Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der ge-
fundenen Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiter-
hin auf eigene Kosten übernehmen. 

 

37 Regierungspräsidium Darmstadt 
Dez. 31.2 Koordinierungsstelle 
Wilhelminenstr. 1 - 3 
64283 Darmstadt 
 

Schreiben vom 10.01.2018 

Az.:III31.2- 61d 02/01-53- 

 

 Für die Belange der Regionalplanung und des Naturschutzes gilt die Stellung-
nahme vom 01.02.2017 auch weiterhin. 

Die folgenden Belange meiner Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt 
sind weiterhin zu beachten. 

 

37.1 Stellungnahme vom 10.01.2017: 

Raumordnung und Landesplanung: 
Zustimmung zur Planung: 

der vorliegende Bebauungsplanentwurf ist mit den Zielsetzungen der Raum-
ordnung und Landesplanung vereinbar. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

37.2 Stellungnahme vom 10.01.2017: 

Verweis auf naturschutzfachliche Stellungnahme der unteren Natur-
schutzbehörde: 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Von der unteren Naturschutzbe-
hörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
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Da der Planentwurf auch kein ausgewiesenes oder geplantes Natur- bzw. 
Landschaftsschutzgebiet überlagert, verweise ich zu weiteren naturschutz-
fachlichen Belangen auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde. 

 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

37.3 Grundwasserschutz/Wasserversorgung  

37.3 1 Hinweis auf evtl. erforderliche wasserrechtliche Zulassungen: 

1. Die Bauleitplanung ersetzt nicht ggfs. erforderliche eigene wasserrechtli-
che Zulassungen, z. B. für bauzeitige Grundwasserhaltungen oder für 
mögliche Barrierewirkungen von Gebäuden im Grundwasser. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise auf die Notwendigkeit eine wasserrechtliche Genehmigung durch 
die Abteilung Wasser- und Bodenschutz bei der geplanten Umgestaltung bzw. 
Errichtung oder Veränderung baulicher Anlagen und des Gewässers werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der hier vorgebrachte Hinweis ist bereits teilweise in Form des Hinweises 29 im 
Bebauungsplan enthalten. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

37.3.2 Hinweis zur Wasserversorgungssicherheit: 

2. Die planaufstellende Kommune hat in eigener Verantwortung sicherzu-
stellen, dass die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversor-
gung dauerhaft für die künftige Bebauung im Rahmen der bestehenden 
wasserrechtlichen Zulassungen gewährleistet ist und eine ausreichende 
Löschwassermenge bereitgestellt werden kann. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die Wasserversorgung erfolgt durch die Kreiswerke Main-Kinzig. 

Die Trinkwasser- und Löschwasserversorgung ist technisch und rechtlich (Was-
serwerk und Rohrnetz) durch die bestehenden Wasserversorgungsanlagen ge-
währleistet.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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37.3.3 Oberirdische Gewässer, Renaturierung 

Die Auflagen und Bedingungen meiner letzten Stellungnahme vom 
23.01.2017 wurden beachtet und berücksichtigt. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

37.3.4 Kommunales Abwasser 

Nach der Ziffer 14.3 Abwasser wird auf eine Stellungnahme der Ingenieurge-
sellschaft Müller zur Abwasserentsorgung vom Juli 2017 verwiesen. Diese 
Stellungnahme ist dem BBP aber nicht beigefügt. 

Bei dem Änderungsbereich handelt es sich um ein bereits voll erschlossenes 
und z. Teil bereits bebautes Gebiet. Die Entwässerung erfolgt im (qualifizier-
ten) Trennsystem, d. h. das anfallende Schmutzwasser wird zusammen mit 
dem belasteten Regenwasser von Straßen über einen Mischwasserkanal ent-
wässert. Das Regenwasser unbelasteter Flächen soll dem Krebsbach zuge-
führt werden. 

Eine Versickerung von Regenwasser scheidet aufgrund eines Baugrundgut-
achtens aus. Die Flächen sind im GEP der Stadt Bruchköbel sowie auch im 
SMUSI-Endnachweis von 2006 berücksichtigt. 

Gegen die Entwässerung des Plangebietes bestehen keine Bedenken. Aller-
dings sollte die unter der o. a. Ziffer aufgeführte Stellungnahme der Ingenieur-
gemeinschaft Müller zur Abwasserentsorgung (auf die im Text verwiesen 
wird) den BBP-Unterlagen beigefügt werden. 

Teile des Planungsbereiches liegen im Überschwemmungsgebiet des Krebs-
baches. 

Bei Anschluss von zusätzlichen befestigten Flächen an vorhandene Kanalisa-
tionen, ist ggf. eine Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der 
vorh. Kanalisation durchzuführen. Ggf. ist für die Kanalisation auch eine Über-
flutungsberechnung (Starkregenereignisse) im Hinblick auf die Überflutungs-
sicherheit in hydraulisch kritischen, gefährdeten Bereichen zweckmäßig. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise, dass gegen die Entwässerung des Plangebietes keine Bedenken 
bestehen, werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise auf die ggf. erforderliche Überprüfung der hydraulischen Leistungs-
fähigkeit der vorh. Kanalisation wird zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Planungsverfahren beachtet. 

Begründung: 

Die Stellungnahme der Ingenieurgesellschaft Müller zur Abwasserentsorgung 
vom Juli 2017 war Teil der offengelegten Unterlagen. Das betroffene Plangebiet 
kann ohne Probleme und zusätzliche Aufwendungen direkt an das vorhandene 
Kanalsystem der Stadt Bruchköbel angebunden werden. 

Empfohlen wird zusätzlich ein sogenanntes qualifiziertes Trennsystem, um eine 
Reduzierung der Niederschlagsmenge im Kanalnetz zu erhalten, Teilbereiche der 
unbelasteten Dach- und Hofflächen / Platzflächen direkt in den Krebsbach einzu-
leiten 

Die Notwendigkeit, eine Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der 
vorh. Kanalisation durchzuführen, ergibt sich, wenn zusätzlichen befestigten Flä-
chen an die vorhandene Kanalisationen angeschlossen werden. Dies ist im wei-
teren Verfahren insbesondere bei Vorliegen konkreter Planungen zu prüfen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der Begründung 
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37.4 Bodenschutz  

37.4.1 Verdachtsflächen; 
Keine Einträge in der Altflächendatei: 

In der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG), Altstandorte, Altlasten, schädliche Bodenverände-
rungen und Grundwasserschadensfälle erfasst werden, liegen keine Eintra-
gungen für das Planungsgebiet vor. Außerdem führt das Dezernat dort zur-
zeit keine laufenden Verfahren durch. Insofern liegen zurzeit keine konkre-
ten Erkenntnisse auf vorhandene Bodenbelastungen vor. 

Sofern aus anderen Informationsquellen (z.B. Kenntnisse der früheren Nut-
zung, Luftbilder und Karten aus anderen Archiven, Hinweise aus der Bevöl-
kerung usw.) Erkenntnisse über Altlasten oder schädliche Bodenverände-
rungen bekannt sind, die eine Beeinträchtigung der baulichen Nutzung erge-
ben könnten, so hat der Träger der Bauleitplanung die Art, das Ausmaß so-
wie das Gefährdungspotenzial aufzuklären sowie etwaige Sanierungs- und 
Sicherungsmaßnahmen festzulegen. Dabei sind die inhaltlichen Regelungen 
des nachfolgenden Erlass zu beachten: 

„Musterlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, 
insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmi-
gungsverfahren" (Staatsanzeiger 19/2002 S. 1753). 

Werden bei der weiteren Planung Erkenntnisse über schädliche Bodenver-
änderungen gewonnen, sind diese dem Regierungspräsidium Darmstadt, 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Dezernat 41.1 mitzuteilen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass in der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) keine Eintragungen für das Planungsge-
biet vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

37.4.2 Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 

Das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG - gibt auf 
der Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes mit § 1 als öffentlich-
rechtliche Ziele der Vorsorge folgendes vor: 

• Die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bo-
denveränderungen, 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Das Plangebiet wurde größtenteils in den 1960er Jahren bebaut. Die Bodenun-
tersuchungen ergaben, dass unter den teilweise vorhandenen Oberflächenbe-
festigungen (Asphalt) aufgefülltes Material liegt. Dieses hat bei den Flächen öst-
lich des Krebsbaches eine Mächtigkeit zwischen 1,20 m bis 2,60 m.  
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• den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachtei-
ligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur, 

• einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter ande-
rem durch Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversie-
gelung auf das notwendige Maß. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind diese Vorgaben in ausreichendem 
Maße zu würdigen und abzuwägen. 

Auf die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der 
Abwägung und Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" des hessischen 
Umweltministeriums vom Februar 2011 und auf die Möglichkeit, über den 
Bodenviewer des HLUG weitere Informationen zu erhalten, wird verwiesen. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass für die Prüfung der Boden-
schutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB, wonach 

mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll 
und dabei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-
zen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen sind, 

das Dezernat IV/F 41.1 gemäß Hausverfügung vom 03.12.2013 (Az.: I 11 -
7b 02/29-2012/10) nicht zuständig ist. 

Den hier aufgeführten Grundsätzen, insbesondere dem Vorrang der Entwicklung 
der Gemeinde durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, wird mit dem vorliegenden Bebau-
ungsplan in vollem Umfang entsprochen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

37.5 Immissionsschutz:  

37.5.1 Die bereits in meiner Stellungnahme vom 23.01.2016 geäußerten Bedenken 
bestehen weiterhin. Auch die schalltechnischen Untersuchungen belegen, 
dass im Plangebiet im Hinblick auf die angestrebten Nutzungen Konfliktpo-
tentiale hinsichtlich des Verkehrs-/ Gewerbe- und Freizeitlärms weiterhin be-
stehen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken gegen die Planung werden nicht geteilt. 

Begründung:  

Siehe Begründung zu Ziffer 37.5.2. sowie 37.5.3. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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37.5.2 Bedenken und Hinweise zu Verkehrslärm: 

Entsprechend der Angaben der schalltechnischen Untersuchung ist hinsicht-
lich der Verkehrslärmimmissionen davon auszugehen, dass im Mischgebiet 
bzw. Urbanen Gebiet die Orientierungswerte (OW) nach DIN 18005 sowohl 
tags als auch in der Nachtzeit deutlich überschritten werden. Es treten in 
Teilbereichen Überschreitungen der OW von bis zu 10 dB(A) während der 
Tages- und Nachtzeit auf. 

In der Konfliktanalyse wird vom Sachverständigen empfohlen, in den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplans passive Schallschutzmaßnahmen 
(hohe Schalldämmmaße der Gebäudefassaden, Einbau von schallgedämm-
ten Lüftungselementen in den Fenstern der Schlafräume usw.) festzulegen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass passive Schallschutzmaßnahmen erhebli-
che Abstriche hinsichtlich der Wohn- und Lebensqualität (Schutz nur bei ge-
schlossenen Fenstern) mit sich bringen.

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass passive Schallschutzmaßnahmen erhebliche Abstriche hinsicht-
lich der Wohn- und Lebensqualität (Schutz nur bei geschlossenen Fenstern) mit 
sich bringen, wird zur Kenntnis genommen. Die vorliegende Planung wird dessen 
ungeachtet weiter verfolgt. 

Begründung:  

Die Lage des Plangebiets in der Stadtmitte von Bruchköbel bringt es mit sich, dass 
ein Konflikt zwischen dem Verkehrslärm und hier gewünschten Wohnnutzungen 
besteht. Dem wird als adäquate Lösung durch passiven Lärmschutz Rechnung 
getragen.  

Das Plangebiet ist im östlichen Teil als Kerngebiet MK ausgewiesen. Kerngebiete 
dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen 
Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Wohnungen sind nur 
sehr eingeschränkt für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter zulässig. Weitere Wohnungen sind im Bebauungsplan 
ausgeschlossen. Daher ist der Konflikt zwischen dem Wohnen und den Immissi-
onsbelastungen in diesem Teilbereich weitgehend minimiert. Die Planung für das 
Stadthaus sieht auch keine Wohnungen vor. 

Im westlichen Teil ist ein Urbanes Gebiet festgesetzt. Hier ist hinsichtlich der Ver-
kehrslärmimmissionen davon auszugehen, dass die Orientierungswerte (OW) 
nach DIN 18005 sowohl tags als auch in der Nachtzeit bis zu 10 dB(A) überschrit-
ten werden. Aus städtebaulicher Sicht ist es notwendig, dass im Stadtzentrum auch 
Wohnen stattfindet. Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwän-
den kommen aus Gründen des Ortsbildes nicht in Frage. In Abwägung zwischen 
den divergierenden Belangen wird die Überschreitung der Orientierungswerte da-
her hingenommen. Da die Werte der DIN 18005 lediglich eine Orientierungshilfe 
für die Bauleitplanung sind, darf von ihnen abgewichen werden. Nach allgemeiner 
Rechtsauffassung kann die Überschreitung der Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete um 5 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein. Die 
Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung betragen in Mischgebieten tags 64 
dB(A) und nachts 54 dB(A). Es ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung der 
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Werte für Mischgebiete gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt sind (BVerwG, 
Urteil vom 22.03.2007 (Az. BVerwG 4 CN 2.06).  

In den Bereichen des Urbanen Gebietes unmittelbar an der Hauptstraße werden 
auch diese Grenzwerte überschritten. Nach herrschender Meinung ist bei einem 
städtebaulich begründeten Verzicht auf aktive Schallschutzmaßnahmen bei der 
Neuausweisung von Wohngebieten entlang von stark frequentierten Verkehrswe-
gen zulässig, dass an den Rändern eines Wohngebietes die Orientierungswerte 
der DIN 18005 um bis zu 15 dB(A) überschritten werden können, wenn diese Werte 
im Inneren des Gebiets im Wesentlichen eingehalten werden. Dieses Lärmschutz-
konzept kann auch im vorliegenden Urbanen Gebiet angewendet werden. Durch 
die U-förmige Bebauung ist sichergestellt, dass in dem Innenhof Freibereiche ent-
stehen, die weitgehend lärmgeschützt sind. Durch die Raumanordnung, passiven 
Lärmschutz und die Verwendung schallschützender Außenbauteile ist insgesamt 
ein angemessener Lärmschutz gewährleistet.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

37.5.2 Bedenken und Hinweise zu Gewerbe- und Freizeitlärm: 

Hinsichtlich des Gewerbe- und Freizeitlärms ergib sich, dass bei Einschrän-
kung der Nutzungszeit des Stadthausplatzes bis 22.00 Uhr und Regulierung 
der Schallleistungspegel (LWA 110 dB(A) der Lautsprecher bei Kulturveran-
staltungen, Konflikte durch Gewerbe- und Freizeitlärm vermieden werden. 

Im Nachtzeitraum, d. h. nach 22.00 Uhr, treten, auch unter Berücksichtigung 
von „Seltenen Ereignissen", Überschreitungen bis zu 15 dB(A) auf. 

Somit sind Kulturveranstaltungen nur auf den Tageszeitraum zu beschrän-
ken. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, Kulturveranstaltungen nur auf den Tageszeitraum zu beschrän-
ken, wird weitgehend durch die getroffenen Festsetzungen entsprochen. 

Begründung: 

Auf Grundlage der Schalltechnischen Untersuchung von Krebs und Kiefer vom 
11.08.2018 wurde für die Platzfläche die Festsetzung getroffen, dass Veranstal-
tungen in Form von Märkten oder Kulturfesten bis 22 Uhr zulässig sind. Dies um-
fasst auch die Außengastronomie.  Bei sogenannten Seltenen Ereignissen, also 
Veranstaltungen an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres 
und an nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden, kann 
eine Nutzung des Stadthausplatzes auch nach 22 Uhr erfolgen. Dieser Regelung 
ist aus städtebaulicher Sicht erforderlich, da dem geplanten Stadtplatz eine wich-
tige Innenstadtfiktion als Stätte der Kommunikation zukommt.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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37.6 Bitte um Übersendung der endgültigen Planunterlagen: 

Sobald der o. a. Bauleitplan rechtsverbindlich geworden ist, wird um Über-
sendung einer Mehrausfertigung in der bekannt gemachten Fassung an das 
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Frankfurt, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt, gebeten. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
 

38 Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 
Poststraße 16 
60329 Frankfurt 
 

Schreiben vom 05.01.2018 

Az.: Kn 

 

38.1 Keine Anregungen oder Bedenken: 

Zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom Regionalverband 
FrankfurtRheinMain zu vertretenden Belange keine Bedenken. 

Stellungnahme vom 12.01.2017: 

Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) ist der Bereich des geplanten Misch- und Kerngebiets 
als „Gemischte Baufläche, Bestand“ und „Fläche für den Gemeinbedarf, Be-
stand“ dargestellt. Der Bereich der festgesetzten Parkanlage und Gärten ist 
als „Grünfläche, Parkanlage“ dargestellt. Des Weiteren wird ein Teil des Gel-
tungsbereichs vom „Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasser-schutz“ 
des Krebsbachs überlagert. 
 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis, dass keine Bedenken vorgebracht werden, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 

40 Unitymedia Hessen GmbH & Co. 
KG 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel  
 

Schreiben vom 05.01.2018 

Az.: 218407 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken; 
Hinweis zu Versorgungsanlagen: 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Neu- oder Mitverlegun-

gen sind nicht geplant. Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: Im Planbereich 

befinden sich Versorgungsanlagen der Unitymedia Hessen GmbH & Co. 

KG. Bitte beachten Sie die beigefügte Kabelschutzanweisung. Sollten aus 

Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz der Unitymedia Hessen GmbH & 

Co. KG notwendig werden, bitten wir um schnellstmögliche Kontaktauf-

nahme. 

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauun-

ternehmen anzufordern. Unsere kostenlose Unitymedia Planauskunft ist er-

reichbar via Internet über die Seite http://www.unitymedia.de/geschaeftskun-

den/service/planauskunft.html Dort kann man sich einmalig registrieren las-

sen und Planauskünfte einholen. Als zusätzliches Angebot bieten wir den 

Fax-Abruf über die Fax-Nummer 0900/ 111 1140 (10 Euro pro Abruf) an. 

 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

42 Wanderverband Hessen e.V. 
Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 
 

Schreiben vom 10.01.2018 

Az.: ohne 

 

 Bedenken zu Gebäudehöhe und Inhalt der Stadtmitte: 

Wir vom DGWV LV. Hessen e.V. hätten den Vorschlag zu machen, die Ge-
bäudehöhe zu reduzieren und in der Stadtmitte Geschäfte, Restaurants an-
zusiedeln, des Weiteren ein Mehrgenerationenhaus zu bauen, Seniorenresi-
denz und Kitas im Ortskern. Der Platz zum Treffen und Veranstaltungen 
durchzuführen ist damit auch vorhanden. Diesen Bereich in eine Parkanlage 
einzugliedern, dieses wäre für die Bürger der Stadt auch als Bereich zur Er-
holung und einfach abzuschalten vom Alltag. Des Weiteren wären auch Jog-
ger, Skater gut aufgehoben. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung, die Gebäudehöhe zu reduzieren, wird nicht gefolgt. Die hier vor-
gebrachten Nutzungsvorschläge sind im Bebauungsplan insgesamt zulässig, da-
mit entspricht der Bebauungsplan bereits den vorgebrachten Anregungen. 

Begründung: 

Die Gebäudehöhen sind im Bebauungsplan auf drei Vollgeschosse bzw. eine Ge-
bäudehöhe (Firsthöhe) von 15 m begrenzt. Diese Gebäudehöhen werden in An-
betracht der Innenstadtlage und der umgebenden Bebauung als angemessen be-
wertet. Diese Gebäudehöhen werden auch benötigt, um die geplanten Nutzun-
gen hier unterzubringen. So kann eine für die Innenstadt adäquate Bebauungs- 
und Nutzungsdichte generiert werden. Diese Anforderungen an die Dichte ergibt 
sich auch aus dem Gebot gemäß § 1a Abs. 1 BauGB, sparsam mit Grund und 

http://www.unitymedia.de/geschaeftskunden/service/planauskunft.html
http://www.unitymedia.de/geschaeftskunden/service/planauskunft.html
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Boden umzugehen. Daher wird der Anregung, die Gebäudehöhe zu reduzieren, 
nicht gefolgt. 

Dem Vorschlag, in der Stadtmitte Geschäfte und Restaurants anzusiedeln, wird 
durch den Bebauungsplan schon weitgehend Rechnung getragen. Die hier vor-
geschlagenen Nutzungen wie ein Platz zum Treffen und für Veranstaltungen so-
wie die Eingliederung dieses Bereichs in eine Parkanlage sind im Bebauungspl-
angebiet ausdrücklich vorgesehen.  

Die vorgeschlagenen Nutzungen wie Mehrgenerationenhaus, Seniorenresidenz 
und Kita sind im Bebauungsplan zulässig, werden aber nicht zwingend festge-
setzt. In den westlich des Krebsbaches ausgewiesenen überbaubaren Flächen 
wäre eine Seniorenresidenz durchaus eine wünschenswerte Nutzung. Die Stadt 
Bruchköbel investiert aber in diesem Bereich nicht selbst, sondern wird die Flä-
che an einen Investor vergeben. Inwieweit in diesem Rahmen ein Investor für 
eine  Seniorenresidenz gefunden werden kann, muss der Entwicklung überlassen 
werden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 
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43 Allen & Overy 
(WEG) 068 
Innerer Ring 2 
63486 Bruchköbel 
 

Schreiben vom 28.12.2017 

Az.: OLOT/agu/0123696-0000001 
FR:27013263.2 

 

43.1 Hinweis zur Interessensvertretung: 

wir zeigen an, dass uns die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) 068, 
Innerer Ring 2, 63486 Bruchköbel mit der Wahrnehmung ihrer Interessen in 
dem o.g. Bebauungsplanverfahren beauftragt hat. Auf die beigefügte Voll-
macht wird Bezug nehmen. Namens und in Vollmacht unserer Mandantin neh-
men wir zu dem offen gelegten Entwurf des Bebauungsplans „Stadtmitte“ - 1. 
Änderung des Bebauungsplans „Bruchköbel - Ortskern“ Stellung. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis auf die Vertretungsvollmacht wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

43.2 

 

Bedenken wegen Abwägungsmängeln: 

Unsere Mandantin lehnt die Überplanung des benachbarten Gebietes und 
die Neugestaltung des Plangebietes nicht rundweg ab. Die Bauleitplanung 
leidet aber im jetzigen Stadium an erheblichen Defiziten, die der Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplans entgegenstehen. Insbesondere sind die Auswir-
kungen auf das Wohngebäude unserer Mandantin nur unzureichend unter-
sucht worden. Darin liegt nicht nur ein Ermittlungsdefizit. Auch die Vollzugs-
fähigkeit des Bebauungsplans kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als 
gesichert gelten. 

Zudem leidet die Planbegründung wie auch vor allem das Schallgutachten an 
einem geradezu klassischen Abwägungsmangel: Es wird nämlich durchweg 
insbesondere für das Baufeld 4 eine Nutzung unterstellt, die nur einen Aus-
schnitt der im Kerngebiet zulässigen und damit im Bebauungsplan festgesetz-
ten Nutzungen umfasst. Alle anderen genehmigungsfähigen, mit möglicher-
weise gravierenderen Auswirkungen und Emissionen verbundenen Nutzun-
gen wurden überhaupt nicht untersucht. Gleiches gilt für die Ermittlung der 
Verkehrssituation und des Stellplatzbedarfs, die durchweg von der Ansied-
lung eines Lebensmittelmarktes im Baufeld 4 ausgehen, ohne dass aber an-
dere Nutzungen planungsrechtlich ausgeschlossen wären. Dass die Realisie-
rung anderer Nutzungen nicht nur planungsrechtlich möglich, sondern auch 
faktisch nicht ausgeschlossen ist, legt der Umstand nahe, dass nach Kenntnis 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Begründung: 

Siehe hierzu Begründung in Ziffer 43.2.1 bis Ziffer 43.2.4 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzungen in der Begründung – siehe hierzu  Ziffer 43.2.1 sowie Ziffer 43.2.4 
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unserer Mandantin ein Investor für den von der Planbegründung vorausge-
setzten Lebensmittelvollsortimenter bis heute nicht feststeht. 

Detaillierung der Mängel: 

Ohne eine erhebliche Nachbesserung der vorgelegten Gutachten und eine 
Klärung der Nachbarsituation mit unserer Mandantin vor Satzungsbe-
schluss kann eine rechtmäßige Bauleitplanung nicht gelingen. 

Im Einzelnen: 

43.2.1 Mängel am Baugrundgutachten: 

1. Defizitäre Ermittlung der Auswirkungen von Gründungsmaßnahmen auf 
Nachbarbebauung 

Das Baugrundgutachten („Baugrunderkundung und geotechnische Beratung 
sowie orientierende abfalltechnische Vorab-Deklarationsanalysen“) des Bau-
grundinstituts Franke-Meißner und Partner GmbH vom 02.08.2016 prüft die 
Auswirkungen und Konsequenzen der Bodenqualität im Plangebiet auf die 
Bestandsgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft, insbesondere das 
Wohngebäude Innerer Ring 2, nicht hinreichend. Darin liegt ein abwägungs-
relevantes Ermittlungsdefizit. Der Entwurf des Bebauungsplans beruht auf 
diesem Fehler, er setzt sich nicht hinreichend mit den Auswirkungen der Be-
bauung auf benachbarte Bestandsgebäude auseinander. 

1.1 Im Rahmen der Begutachtung des Baugrundes im Plangebiet sind 
Rammkernsondierungen (RKS) durchgeführt worden. Unmittelbar um die 
bestehende Bebauung des Grundstücks Innerer Ring 2 mit einem REWE 
Einkaufsmarkt und einem Wohngebäude befinden sich die im Gutachten als 
Aufschlussposition bezeichneten Flächen RKS 5, RKS 6 und RKS 7. Auf 
diesen Flächen wurde bei der Baugrunduntersuchung unter den teilweise 
vorhandenen Oberflächenbefestigungen (Asphalt) aufgefülltes Material 
erbohrt. Dieses hat bei den genannten Flächen eine sehr hohe Mächtigkeit; 
bei der Aufschlussposition RKS 5 eine Mächtigkeit der aufgefüllten Schicht 
von 1,20 m, bei der Aufschlussposition RKS 6 1,40 m und bei der Auf-
schlussposition RKS 7 1,70 m (Tabelle 1, Baugrundgutachten, S. 9). Unter-
halb dieser Auffüllungen folgt ausweislich des Baugrundgutachtens über-
wiegend Schluff mit sandigen und z.T. schwach tonigen Beimengungen 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken gegen das Baugrundgutachten werden nicht geteilt. 

Begründung: 

Zu der hier vorgetragenen Äußerung, dass mit dem vorliegenden Bodengutach-
ten die Auswirkungen und Konsequenzen der Bodenqualität im Plangebiet auf 
die Bestandsgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft, insbesondere das 
Wohngebäude Innerer Ring 2, nicht hinreichend untersucht worden sei, wird 
durch den Gutachter, das Baugrundinstitut BFM folgendes festgestellt: 

Zu 1.1 

Es wird bezüglich der zu erwartenden Baugrundverhältnisse aus dem Baugrund-
gutachten unseres Instituts zitiert, wobei hier insbesondere auf die dem Objekt In-
nerer Ring 2 nächstgelegenen Aufschlusspositionen zurückgegriffen wird. Grund-
sätzlich ist dazu zu sagen, dass die Zitate korrekt wiedergegeben sind. Es wird 
jedoch dadurch der Eindruck erweckt, dass sich aus den beschriebenen Bau-
grundverhältnissen bereits unmittelbar eine Beeinträchtigung der Gebrauchstaug-
lichkeit bzw. der Standsicherheit des bestehenden "Wohnhochhauses" ergibt. 
Dies ist nicht der Fall, weil hier zunächst "neutral" die Baugrundverhältnisse im 
Baufeld der zukünftig geplanten Neubaumaßnahme beschrieben werden, woraus 
dann im Weiteren im Baugrundgutachten entsprechende Folgerungen für die 
Gründung gezogen werden.  

Für das bestehenden "Wohnhochhaus" gehen wir davon aus, dass hier sicherlich 
im Vorfeld der Baumaßnahme ebenfalls ein Baugrundgutachten angefertigt 
wurde und dieses vergleichbare Baugrundverhältnisse ausweist. Dementspre-
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(Baugrundgutachten, S. 10). Die Mächtigkeit dieser Schichten schwankt 
zwischen wenigen Dezimetern und mehr als 3 in, wobei das Baugrundgut-
achten keine Ausführungen enthält, wie groß die Mächtigkeit auf den jeweils 
untersuchten einzelnen Positionen ist. Die Konsistenz der genannten 
Schicht wird als 

„weich, lokal (...) auch als breiig an der Grenze zu flüssig“ 

beurteilt (Baugrundgutachten, S. 10). Dies betrifft insbesondere die Auf-
schlussposition RKS 5, die sich unmittelbar an der westlichen Seite des 
Wohngebäudes Innerer Ring 2 befindet. 
 
1.2 Ausweislich des Baugrundgutachtens ist der auf dem Großteil des 
Plangebietes vorhandene Auelehm 

„nicht zur Lastabtragung für die (hier) geplanten Baumaßnahmen ge-
eignet“ (Baugrundgutachten, S. 17). 

Anders verhalte es sich dagegen für die Sande und Kiessande; diese stellten 
einen tragfähigen Baugrund dar, seien allerdings in deren Mächtigkeit insge-
samt gering oder fehlten teilweise völlig (Baugrundgutachten, S. 17). 
 
1.3 Das Baugrundgutachten setzt sich insofern weiter mit der Frage aus-
einander, wie der Baugrund aufbereitet werden muss, um eine gute Bau-
grundlage für die geplante Bebauung zu bilden, und für welche Art von Be-
bauung sich der Boden eignet (Baugrundgutachten, S. 17 ff). Setzungen wer-
den dabei als wahrscheinlich eingeschätzt (S. 19). 
 
1.4 Das Baugrundgutachten untersucht die Auswirkungen der auf derar-
tigem Baugrund ausgeführten Baumaßnahmen auf bestehende Gebäude in 
der Nachbarschaft, hier insbesondere auf das Grundstück Innerer Ring 2 und 
das hier befindliche mehrstöckige Wohngebäude, nicht. So wird nicht geklärt, 
ob schon die Aufbereitung des Baugrundes - insbesondere auf dem Baufeld 
4 - Auswirkungen auf die Bebauung des darüber liegenden Gebietes mit dem 
derzeitigen REWE Einkaufsmarkt und dem Wohnhaus Innerer Ring 2 haben 
kann. Da der Baugrund hier ähnlich beschaffen sein dürfte wie in dem Plan-
gebiet, drängt sich die Frage auf, ob es durch die großflächige Aufbereitung 
von direkt angrenzendem Baugrund und der Aushebung einer Baugrube zu 
Verschiebungen im Boden des Nachbargebiets kommen kann. Erschwerend 

chend waren dann daraus die Folgerungen für die Gründung des "Wohnhoch-
hauses" zu ziehen, wobei wir davon ausgehen, dass auch dort Maßnahmen zur 
Baugrundverbesserung oder Verfahren des Spezialtiefbaus zur Gründung, wie z. 
B. eine Pfahlgründung, eingesetzt worden sind.  

Ein unmittelbarer Zusammenhang im Sinne des hier gegenständlichen Bebau-
ungsplans ergibt sich daraus zunächst nicht, es sei denn, es gäbe für das "Wohn-
hochhaus" kein solches detailliertes Baugrundgutachten und/oder es wurde für 
dieses eine unsachgemäße Gründung ausgeführt. 

Zu 1.2  

Der Verweis auf den im Baugrundgutachten beschriebenen Auelehm im Baufeld 
ist zwar wiederum grundsätzlich richtig, hat jedoch keinen Bezug zu dem Objekt 
Innerer Ring 2, weil dieses Gebäude – wie auch die hier zukünftig geplante Neu-
baumaßnahme – mindestens eingeschossig unterkellert ist, so dass der Aue-
lehm, welcher oberflächennah ansteht, sowohl im Bestand als auch im Bereich 
des zukünftigen Neubaus jeweils vollständig ausgekoffert resp. durchgründet 
wurde bzw. wird.  

Zu 1.3  

Siehe Antwort zu 1.1.  

Zu 1.4  

Die im Baugrundgutachten zur Verbesserung des Baugrunds für die geplante 
Neubaumaßnahme empfohlene Baugrundverbesserung wird keine Auswirkungen 
auf das bestehende "Wohnhochhaus" haben, es sei denn, dass dieses nicht 
sachgerecht gegründet wurde!  

Natürlich werden sich durch den geplanten Aushub zunächst geringfügige Verfor-
mungen infolge Aushubentlastung im Baufeld selbst und im Weiteren auch in den 
angrenzenden Bereichen ergeben, die dann durch die zukünftige Neubaumaß-
nahme zunächst wieder "überdrückt" und dann von sog. Mitnahmesetzungen in-
folge der Neubaumaßnahme überprägt werden. Solche Verformungen liegen je-
doch in der Regel, also eine sachgerechte Ausführung der Neubaumaßnahme 
und eine sachgerechte Bestandsgründung der angrenzenden Gebäude voraus-
gesetzt, in einer für die Gebäude in der Umgebung unkritischen Größenordnung, 
d. h. wenige Millimeter.  
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kommt hinzu, dass gerade in dem festzusetzenden Kerngebiet MK im Baufeld 
4 auch eine Tiefgarage geplant ist. Ausweislich der Festsetzungen des Be-
bauungsplanentwurfes zieht sich die Fläche der Tiefgarage bis direkt an die 
Grenze zu dem vom Bebauungsplanentwurf ausgesparten Gebiet mit o.g. 
vorhandener Bebauung. Es wird insofern zu einem erheblichen Eingriff in den 
Boden kommen. Es ist daher unerlässlich, die Auswirkungen eines solchen 
Eingriffs in den Boden über das Plangebiet hinaus zu evaluieren. Diese mög-
lichen Auswirkungen sind jedoch im Baugrundgutachten nicht untersucht wor-
den. Es beschränkt sich auf die Empfehlung zur Durchführung eines Beweis-
sicherungsverfahrens (S. 23). 
 
1.5 Das Baugrundgutachten stellt zudem dar, dass im Plangebiet eine 
Wasserhaltung erforderlich sein wird (Baugrundgutachten, S. 22). Eine nega-
tive Auswirkung der Grundwasserabsenkung innerhalb des dichten Troges 
auf die Bauwerke in der Umgebung könne dann „bei sachgerechter Ausfüh-
rung“ des Baugrubenverbaus „praktisch“ ausgeschlossen werden. Weiter wird 
in dem Gutachten auf die Auswirkungen der Wasserhaltung auf die umlie-
gende Bebauung jedoch nicht eingegangen. Es drängt sich die Sorge auf, 
dass die Auswirkungen eines mit der Bauausführung verbundenen Eingriffs 
in die Grundwassersituation genauer zu untersuchen sind. 
 
1.6 Diese Ermittlungsdefizite wirken auch auf den Entwurf der Begrün-
dung des Bebauungsplans „Stadtmitte“ - 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Bruchköbel - Ortskern“ aus. Die Begründung des Bebauungsplans setzt sich 
mit dem Baugrundgutachten nicht näher auseinander. Die Belange und Inte-
ressen der Nachbarbebauung werden nicht thematisiert. 
 

Zur Kontrolle dieser Bewegungsvorgänge wurde ein entsprechendes Beweissi-
cherungsverfahren empfohlen, was bei dem Umfang der hier geplanten Neubau-
maßnahme ein gängiges Verfahren und somit quasi den Stand der Technik dar-
stellt.  

Ein solches Beweissicherungsverfahren kann dann außerdem auch zusätzlich 
das Setzen von Messbolzen im Bereich des "Wohnhochhauses" auf der Liegen-
schaft Innerer Ring 2 mit einschließen, so dass über deren regelmäßige geodäti-
sche Kontrolle dann auch ein entsprechender Nachweis geführt werden kann. 

Zu 1.5  

Es ist richtig, dass zur Herstellung der Baugrube und dem Bau der Unterge-
schossebene für die hier geplante Neubaumaßnahme eine Wasserhaltung erfor-
derlich wird. Um zum einen deren Auswirkung auf die Umgebung auf ein tech-
nisch unvermeidliches Maß zu reduzieren und zum anderen die Menge des zu-
tage zu fördernden Grundwassers zu begrenzen, ist dafür eine sog. wasserdichte 
Baugrubenumschließung, also die Herstellung eines Trogs vorgesehen, bei dem 
beispielswiese eine Spundwand allseitig zur Baugrubensicherung ausgeführt 
wird, deren Fuß in einen dichten stauenden Tonhorizont unterhalb der Baugru-
bensohle einbindet. Auf diese Weise ist dann später lediglich das in dem Trog 
eingeschlossene Grundwasser und die dann während der Baumaßnahme unver-
meidlich zufließende Restwassermenge sowie das Tagwasser zu lenzen. Bei der 
Restwassermenge handelt es sich in der Regel um geringe Zuflüsse über die 
Baugrubensohle und lokale Zuflüsse aus dem Bereich der Spundwandschlösser, 
sofern diese nicht vollständig sachgerecht wasserdicht wirken. Letztere können 
dann jedoch von der Baugrubeninnenseite aus durch das Aufschweißen von Me-
talllaschen etc. nachträglich noch verschlossen werden.  

Bei einer solchermaßen hergestellten Baugrube bleibt die Grundwasserhaltung in 
der Baugrube ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Umgebung.  

Zur Kontrolle dieses postulierten Sachverhalts sind im Umfeld der Baugrube Kon-
trollpegel herzustellen und über diese dann der Grundwasserstand im Umfeld der 
Baugrube regelmäßig während der Baumaßnahme zu kontrollieren. Ein solches 
Überwachungskonzept ist Bestandteil des noch ausstehenden Wasserrechtsan-
trags zur Genehmigung der Maßnahmen zur Trockenhaltung der Baugrube, d. h. 
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es wird dann im Rahmen dieses Antrags im Detail vom bearbeitenden Ingenieur-
büro ausgearbeitet und der Behörde zur Prüfung und Genehmigung vorgeschla-
gen.  

Zu 1.6  

Es wird empfohlen, im Bebauungsplan auf die Notwendigkeit zur Durchführung 
eines Beweissicherungsverfahrens und begleitender Setzungskontrollen an den 
angrenzenden Nachbargebäuden einerseits und das zur Kontrolle der Grundwas-
serhaltung im Umfeld der Baugrube vorgesehene Grundwassermonitoring ande-
rerseits hinzuweisen. 

Zusammenfassung: 

Zusammenfassend stellen wir im Sinne der Aufgabenstellung nochmals fest, 
dass die hier im Grundrissbereich der geplanten Neubebauung nachgewiesenen 
Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, und die sich daraus als notwendig ab-
zuleitenden Maßnahmen zur Baugrundverbesserung einerseits und zur Grund-
wasserhaltung andererseits, bei entsprechender Detailplanung und einer sachge-
rechten Bauausführung unkritisch im Hinblick auf mögliche relevante Auswirkun-
gen auf die Bebauung in der Umgebung des Baufelds sind. Für eine entspre-
chende Nachweisführung sind vorsorglich baubegleitend entsprechende Kontroll-
mechanismen zum Nachweis möglicher, gleichwohl jedoch unwahrscheinlicher 
relevanter / nachteiliger Auswirkungen, wie die Durchführung einer umfänglichen 
Beweissicherung mit begleitenden geotechnischen Kontrollmessungen einerseits 
und ein im Detail mit der zuständigen Genehmigungsbehörde noch abzustim-
menden Grundwassermonitorings andererseits, vorgesehen. 

Auf Grundlage der o.g. gutachterlichen Stellungnahme lässt sich feststellen, dass 
den hier vorgebrachten Bedenken insofern Rechnung getragen werden kann, in-
dem umfängliche Beweissicherungen mit begleitenden geotechnischen Kontroll-
messungen einerseits und ein im Detail mit der zuständigen Genehmigungsbe-
hörde noch abzustimmendes Grundwassermonitoring durchgeführt werden.  

Zur Sicherung der Durchführung dieser baubegleitenden Maßnahmen stehen 
keine Festsetzungsmöglichkeiten auf Grundlage von § 9 BauGB zu Verfügung. 
Jedoch werden die textlichen Festsetzungen durch den Hinweis auf die Erforder-
lichkeit von Beweissicherungen und Grundwassermonitoring ergänzt. 
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Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der textlichen Festsetzungen um den Hinweis (Beweissicherung und 
Grundwassermonitoring) 

Ergänzungen in der Begründung zur Baugrunduntersuchung 

 

43.2.2 Bedenken an der Vollzugsfähigkeit: 

2. Vollzugsfähigkeit 

Eine rechtmäßige Bauleitplanung setzt die Durchführbarkeit des Planes, 
d.h. die rechtliche, wirtschaftliche und technische Vollzugsfähigkeit voraus. 

Vgl. nur HessVGH, Urt. v. 27.10.2016 - 4 C 1869/15.N 

Die Gemeinde muss daher sorgfältig prüfen, ob der Verwirklichung der fest-
gesetzten Nutzungen rechtliche, technische oder wirtschaftliche Hinder-
nisse entgegenstehen. 

Solche Hindernisse liegen zumindest hinsichtlich des Baufeldes 4 auf der 
Hand. Es ist offensichtlich, dass ohne Mitwirkung und Zustimmung der Ei-
gentümer der unmittelbar benachbarten Bebauung eine Gründung und Be-
bauung nicht gelingen kann. 

In dem Baugrundgutachten wird für die jeweils angrenzenden öffentlichen 
Flächen sowie die dahinter liegende Bebauung die Durchführung eines Be-
weissicherungsverfahrens empfohlen (Baugrundgutachten S. 23). Auf die 
Notwendigkeit eines Beweissicherungsverfahrens geht die Planbegründung 
aber nicht ein. Die Empfehlung des Baugrundgutachters erfolgt aus gutem 
Grund. Ohne eine Abstimmung mit der Nachbarschaft wird die Planung im 
Baufeld 4 gar nicht möglich sein. Diese Abstimmungen sind ex ante herbei-
zuführen. Dabei wäre auch exakt zu regeln, wie die nicht fernliegenden 
Schäden, die infolge der Baumaßnahmen entstehen können, kompensiert 
werden würden. 

Das Baugrundgutachten schlägt als Verbaumaßnahme für die vollflächige 
eingeschossige geplante Unterbauung eine Stahlspundwand, überschnit-

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken, dass die Durchführbarkeit des Planes, d.h. die rechtliche, wirt-
schaftliche und technische Vollzugsfähigkeit nicht gesichert ist, wird nicht geteilt. 

Begründung: 

Die hier vorgebrachten Aspekte beziehen sich hauptsächlich auf die Bauphase zur 
Herstellung der Tiefgarage und des Gewerbebaus in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Grundstück Innerer Ring 2. Dazu wird festgestellt: 

Durch den Bebauungsplan werden nur die rechtlichen Voraussetzungen für die 
geplanten Vorhaben geschaffen. Der Bebauungsplan regelt, welche Nutzung und 
welche bauliche Anlagen zukünftig zulässig werden sollen. Zum Bauablauf wäh-
rend der Bauphase können durch den Bebauungsplan keine Festsetzungen ge-
troffen werden. 

Gleichwohl sind die Probleme, die bei der Durchführung bzw. Realisierung der 
Baumaßnahme entstehen können, zu betrachten. Bei der Herstellung der Bau-
grube und der Errichtung der baulichen Anlagen sind die einschlägigen techni-
schen Vorschriften zu beachten. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplans. Es ist davon auszugehen, dass bei der Herstellung 
der Baugrube, insbesondere bei der Absicherung der Baugrube, sachgerecht nach 
den einschlägigen Bauvorschriften verfahren wird. 

Auch die hier als zwingend notwendig aufgeführten umfänglichen Beweissicherun-
gen mit begleitenden geotechnischen Kontrollmessungen einerseits und das 
Grundwassermonitoring können nicht durch planungsrechtliche Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 BauGB verbindlich vorgeschrieben werden. 

Das rechtliche Instrument, durch welches Regelungen zum Bauablauf, zur Beweis-
sicherung oder zur Schadensregulierung aufgenommen werden können, ist ein 
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tene Bohrpfahlwand oder Einphasendichtwand vorschlägt (Baugrundgut-
achten, S. 20). In jedem Fall ist eine Rückverankerung des Verbausystems 
notwendig. Mit keinem Wort gehen das Gutachten oder sonstige Planunter-
lagen darauf ein, wo und wie eine solche Rückverankerung auf dem Nach-
bargrundstück befestigt werden soll. 

Die Notwendigkeit eines vertraglichen Vereinbarung mit den Nachbareigentü-
mern zur Klärung dieser Fragen wird offensichtlich ignoriert. 

 

städtebaulicher Vertrag oder eine vergleichbare rechtliche Regelung zwischen der 
Stadt und dem Investor der Baumaßnahme. Da noch nicht feststeht, welcher In-
vestor die Maßnahme realisieren wird, können die vertraglichen Vereinbarungen 
noch nicht abgeschlossen werden.  

Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan nicht um einen Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan handelt, ist ein Durchführungsvertrag nach § 12 (Vorhaben- 
und Erschließungsplan) jedoch kein zwingender Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. Die Notwendigkeit zur Durchführung von Beweissicherungen mit be-
gleitenden geotechnischen Kontrollmessungen und des Grundwassermonitorings 
ergibt sich jedoch aus den o.g. Sachverhalten. 

Zur Sicherung der Durchführung dieser baubegleitenden Maßnahmen stehen kei-
ne Festsetzungsmöglichkeiten auf Grundlage von § 9 BauGB zu Verfügung. Je-
doch werden die textlichen Festsetzungen durch den Hinweis auf die Erforderlich-
keit von Beweissicherungen und Grundwassermonitoring ergänzt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der textlichen Festsetzungen um den Hinweis 31 (Beweissicherung und 
Grundwassermonitoring) 

Ergänzungen in der Begründung zur Baugrunduntersuchung 

 

43.2.3 Bedenken zu den Schalltechnischen Untersuchung 

3. Unzureichende Untersuchung von Lärmimmissionen 

Auch die Schalltechnische Untersuchung der Krebs + Kiefer Fritz AG vom 
11. August 2017 weist Defizite auf, welche sich auf den Bebauungsplanent-
wurf auswirken. 

3.1 Zwar soll durch die Schalltechnische Untersuchung die Betroffen-
heit der neugeplanten Wohnungen im westlichen Teilgebiet (Baufeld 1) und 
der außerhalb des Plangebietes befindlichen Wohnstandorte untersucht 
werden. Die schalltechnische Untersuchung sieht dementsprechend zwar 
einen Immissionsort 22 am Objekt unserer Mandantin vor. Die Ermittlung 
bezieht sich aber nur auf die vorgenannten Lärmquellen, ohne die planungs-
rechtlich möglichen Immissionen auszuschöpfen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken gegen die Schalltechnische Untersuchung werden nicht geteilt. 

Begründung: 

Die schalltechnische Untersuchung geht sowohl für den Anlagenlärm als auch für 
den Verkehrslärm von der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Baufeld 4 
aus. Andere Nutzungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Festsetzungen des Be-
bauungsplans als Kerngebiet MK im ebenfalls zulässig wären, wurden nicht unter-
sucht. Entgegen der Annahme des Einwenders stellt dies weder einen Mangel 
noch einen Abwägungsfehler dar. 

Bei dem geplanten Lebensmittelmarkt handelt es sich um einen Nutzung, die in 
einem Kerngebiet allgemein zulässig ist und als typische Nutzung im Sinne einer 
gewerblichen Nutzung, die das Wohnen nicht wesentlich stört, zu bewerten ist. Die 
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3.2 Denn der Gutachter geht davon aus, dass im Baufeld 4 ein Vollsor-
timenter entsteht und der bestehende Einzelhandelsmarkt durch einen Ge-
tränkemarkt ersetzt wird (S. 25). Er stützt sich hinsichtlich der Frequenzen 
der Andienung auf die Angaben des derzeitigen Betreibers (S. 26 o.). Je-
doch steht zum Zeitpunkt der Planaufstellung weder ein Investor noch der 
Betreiber für den neuen Lebensmittelmarkt fest, gravierender noch: Nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplans könnte auch eine völlig andere 
Nutzung realisiert werden. Die Planbegründung (S. 47) räumt dies offen ein, 
indem sie die Nutzung als Kerngebiet mit dem Charakter der Fläche als 
„zentraler Ort der städtischen Verwaltung, der Versorgung und des kulturel-
len Austauschs“ begründet. 

Der Bebauungsplan setzt für das Baufeld 4 als Art der Nutzung ein Kernge-
biet fest. Gemäß § 7 Abs. 1 BauNVO dienen Kerngebiete vorwiegend der 
Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der 
Wirtschaft und Verwaltung. Nach § 7 Abs. 2 BauNVO sind neben Einzelhan-
delsbetrieben unter anderem zulässig Schank- und Speisewirtschaften, Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes oder Anlagen für soziale und kulturelle 
Zwecke zulässig (Nr. 2). Lediglich Vergnügungsstätten sollen nach dem Pla-
nentwurf ausgeschlossen werden. Die zulässigen Anlagen können andere 
Lärmemissionen mit sich bringen als ein Einzelhandelsmarkt. Während ein 
Einzelhandelsmarkt auf Besucher tagsüber während der Öffnungszeiten - in 
der Regel maximal von 7 Uhr bis 22 Uhr - angelegt ist, kann mit anderen 
zulässigen Nutzungen ein Publikumsverkehr auch zu späteren Abendstun-
den oder nachts und sogar sonn- und feiertags verbunden sein, einschließ-
lich eines erhöhten Kraftfahrzeugverkehr zu späteren Uhrzeiten. 

3.3 Auch hinsichtlich des geplanten Kurzzeitparkplatzes geht das 
schalltechnische Gutachten allein von den aktuellen Planungen aus. Die 
Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf lassen Nutzungen des Baufelds 
4 zu, die möglicherweise einen größeren oberirdischen Stellplatzbedarf aus-
lösen. Während die Schalltechnische Untersuchung von einer Parkplatzzahl 
in Höhe von nur 15 Parkplätzen ausgeht, die im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr 
genutzt werden sollen, bieten die Festsetzungen im Bebauungsplan grund-
sätzlich auch die Möglichkeit, mehr Parkplätze zu errichten, die zudem zu 
anderen als den genannten Zeiten genutzt werden könnten. 

Bemühungen der Stadt Bruchköbel konzentrieren sich darauf, hier im Baufeld 4 
einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Damit soll ein wesentlicher Beitrag zur Ent-
wicklung der Innenstadt geleistet werden. Auch ist der mit dem Bebauungsplan 
vorgegebene Baukörper auf diese Nutzung ausgerichtet. Andere Nutzungen sind 
nicht ohne weiteres hier realisierbar. Zwar lässt der Bebauungsplan auch andere 
Nutzungen zu, deren Realisierung aber eher unwahrscheinlich ist. 

Die Nutzung des Baufelds 4 als Lebensmittelmarkt stellt im schalltechnischen 
Sinne eine relativ geräuschintensive Nutzung dar, da durch die Andienung mit Lkw 
sowie haustechnischen Anlagen, die auch im kritischen Beurteilungszeitraum 
Nacht in Betrieb sein können, relativ hohe Geräuscheinwirkungen in der Umge-
bung prognostiziert werden. Es ist daher davon ausgehen, dass die Untersuchung 
dieser Nutzung eine worst-case-Betrachtung im schalltechnischen Sinne wieder-
gibt, die lauter ist als auf dem Baufeld zulässige, mögliche andere Nutzungen. 

Bei den übrigen hier zulässigen Nutzungen wie Geschäfts-, Büro- und Verwal-
tungsgebäude, Schank- und Speisewirtschaften und Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke ist davon aus-
zugehen, dass im Sinne der Gebietstypik keine höheren Lärmemissionen auftreten 
würden. Die Geräuschemissionen eines Lebensmittelmarktes werden im Wesent-
lichen durch die Andienung der Einzelhandelsmärkte durch Lkws erzeugt. Diese 
sind bei den alternativen Nutzungsmöglichkeiten eher unwahrscheinlich. Insofern 
wird die Auffassung nicht geteilt, dass bei allen anderen genehmigungsfähigen 
Nutzungen mit gravierenderen Auswirkungen gerechnet werden muss. 

Im Übrigen ist der Gesetzgeber bei der Aufstellung der BauNVO davon ausgegan-
gen, dass innerhalb eines Kerngebietes (MK) zulässige geräuschemittierende Nut-
zungen und zulässige schutzwürdige Nutzungen schalltechnisch miteinander ver-
träglich sind. Das Gebäude der Einwender Ringstraße Nr. 2 befindet sich innerhalb 
des Kerngebietes. 

Die Emissionen, die von Kerngebietsnutzungen im Baufeld 4 ausgehen, müssen 
mit den Grenzwerten eines Kerngebietes vereinbar sein. Daher erübrigt sich die 
Ermittlung der möglichen Emissionen beliebig vieler zulässiger Nutzungen. Alle 
Nutzungen müssen sich innerhalb der Gebietstypik des nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetriebs bewegen. 
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3.4 Hinsichtlich der Emissionsquelle „Tiefgarageneinfahrt“ geht die 
schalltechnische Untersuchung von Einfahrten über die Jahnstraße und die 
Hauptstraße aus (S. 28). Diese Einfahrten sind im Planentwurf jedoch nicht 
gesichert. So setzt der Bebauungsplanentwurf für das komplette Baufeld 4 
und die süd-östliche Ecke der öffentlichen Grünfläche eine Fläche für Tief-
garagen fest. In östlicher Richtung grenzt die als „Tg“ festgesetzte Fläche 
unmittelbar an die Straße Innerer Ring. Planungsrechtlich wäre - gerade in 
Abhängigkeit von einer anderen Nutzung auf dem Baufeld 4 oder einem an-
deren Investor/Betreiber als vorausgesetzt - auch hier eine Tiefgaragenein-
fahrt denkbar. 

3.5 Im Ergebnis stellt die schalltechnische Untersuchung keine hinrei-
chende Grundlage für die Feststellung aller möglichen Immissionen durch die 
nach dem Bebauungsplanentwurf zulässigen Bebauungen des Plangebiets 
dar. Potentielle Interessenkonflikte werden aufgrund der Orientierung an der 
heute vorgesehenen, planungsrechtlich aber nicht gesicherten Bebauung 
nicht bewertet 

Weitergehende Regelungen zur Emissionsbegrenzung sind auch nicht möglich: 
Das Mittel der Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 zur Beschränkung der 
Geräuscheinwirkungen an den umliegenden schutzwürdigen Nutzungen als Fest-
setzung im Bebauungsplan steht im vorliegenden Fall nicht zur Verfügung, weil 
diese nur für Gewerbegebiete und Sondergebiete anwendbar ist. 

Für den Fall, dass im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans andere 
Nutzungen realisiert werden, sind jeweils für die konkret geplante Nutzung Ein-
schränkungen bezüglich der Emissionen gesichert: 

Die tatsächlich entstehenden Geräuscheinwirkungen sind auf der Ebene der Bau-
genehmigung für das jeweils konkrete Vorhaben (im vorliegenden Fall die Einzel-
handelsnutzungen sowie die privaten Parkplätze und Tiefgaragenzufahrten) an 
den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen nachzuweisen. Die Ermittlung 
und Beurteilung dieser Geräuscheinwirkungen erfolgt nach den Vorgaben der TA 
Lärm, d. h. am maßgebenden Immissionsort sind die Geräuscheinwirkungen aller 
vorhandenen Anlagen (Vorbelastung) sowie die Geräuscheinwirkungen des Vor-
habens (Zusatzbelastung), überlagert zur Gesamtbelastung, zu ermitteln und mit 
den, dem Schutzniveau des Immissionsorts entsprechenden Immissionsrichtwer-
ten zu vergleichen. Werden diese 0,5 m vor dem geöffneten Fenster des maßge-
benden Immissionsorts überschritten, so sind entsprechende Schutzmaßnahmen 
durchzuführen. 

Dies betrifft auch die Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt. Die Planungen sehen konkret 
vor, die Ausfahrt an der Hauptstraße herzustellen. Sollte sie dennoch an anderer 
Stelle errichtet werden, sind auch dort entsprechende Schallschutzmaßnahmen 
herzustellen. 

Zur Zahl der oberirdisch zulässigen Stellplätze im Baufeld 4 sei festgestellt, dass 
entgegen der hier vorgebrachten Bedenken oberirdische Stellplätze nur in der da-
für festgesetzten Fläche zulässig sind, also nur sehr eingeschränkt möglich sind. 

Den hier vorgebrachten Anregungen wird insofern Rechnung getragen, dass in der 
Begründung auf die hier angesprochenen Fragen näher eingegangen wird. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzen der Begründung. 
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43.2.4 

 

Offene Fragen zu weiteren Ermittlungsdefiziten: 

4. Weitere Ermittlungsdefizite 

Es ergeben sich weitere Defizite bei der Ermittlung des Abwägungsmateri-
als: 

 Ist sichergestellt, dass das Gebäude unserer Mandantin durch Erschüt-
terungen in der Bauphase nicht beeinträchtigt wird? 

 Welche Auswirkungen hat der Baulärm in der Bauphase, insbesondere 
bei der Gründung, auf die gesunden Lebens- und Wohnverhältnisse im 
Gebäude unserer Mandantin, und welche Vorkehrungen sind zum 
Schutz der Bewohner zu treffen? 

 Wie wird die Stadt für die notwendige Beweissicherung Sorge tragen? 

 Sind Ver- und Entsorgungsleitungen, auf die das Gebäude unserer 
Mandantin angewiesen ist, durch die Baumaßnahme gefährdet oder be-
einträchtigt? 

Abschließende Bemerkung: 

Vor diesem Hintergrund erscheinen eine Ergänzung der vorliegenden Gut-
achten, eine Konkretisierung der Planung und eine Abstimmung mit den be-
troffenen Grundstücksnachbarn unumgänglich. 

 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken gegen die Planungen werden nicht geteilt. 

Begründung: 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Zulässigkeit einer baulichen 
Anlage und deren Nutzung geregelt. Die Herstellung der baulichen Anlage in der 
Bauphase ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Gleichwohl sind die Prob-
leme, die bei der Durchführung bzw. Realisierung der Baumaßnahme entstehen 
können, zu betrachten.  

Bei der Herstellung der Baugrube und der Errichtung der baulichen Anlagen in 
der Bauphase sind die einschlägigen technischen Vorschriften zu beachten. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Es ist 
davon auszugehen, dass bei der Herstellung der baulichen Anlagen, sachgerecht 
nach den einschlägigen Bauvorschriften verfahren wird. 

Bezüglich der Beeinträchtigungen durch den Bauablauf gelten die allgemeinen 
rechtlichen Vorschriften wie z.B. die „Allgemeinen Vorschriften zum Schutz gegen 
Baulärm – Geräuschimissionen“, die für den Vorhabenträger bei der Baumaß-
nahme bindend sind. Dies betrifft auch die Frage der Erschütterungen während 
des Bauablaufs.  

Auch zu Fragen der Schadensregulierung bestehen rechtliche Regelungen: Ver-
ursachen Bauvorhaben Schäden an Nachbargebäuden, trägt grundsätzlich der 
Bauherr die Verantwortung hierfür. 

Die Sicherung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist ebenfalls eine Angelegen-
heit des Bauablaufs. 

Insgesamt beziehen sich die hier vorgebrachten Anregungen auf den Bauablauf 
in der Bauphase. Der Bauablauf erfolgt nach den einschlägigen technischen Vor-
schriften, die nicht durch die Festsetzungen des Bebauungsplans geregelt sind. 
Daher werden die Bedenken gegen den Bauablauf und die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen als für das Bebauungsplanverfahren nicht relevant zurückge-
wiesen.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 
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44 HEH GbR-Grundstücksverwaltung 
Karl Eidmann-Str. 19 
63486 Bruchköbel 
 

Schreiben vom 29.12.2017 

Az.: 

 

44.1 Bedenken gegen Rechtsmäßigkeit des B-Plans: 

Die Bauleitplanung ist in wesentlichen Punkten unvollständig bzw. unklar und 
somit der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans entgegenstehend. Insbeson-
dere sind die Auswirkungen auf die Läden, und das Parkdeck die sich in un-
serem Eigentum befinden, nur unzureichend dargestellt worden. Darin liegt 
nicht nur ein Ermittlungsdefizit. Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans nicht als gesichert gelten. 

 

44.2 Hinweise zur Funktionsfähigkeit der Läden: 

1.Sicherung der Funktionsfähigkeit der Läden 

Insbesondere der REWE muss jederzeit frei zugänglich sein. 

Auch die tägliche Anlieferung muss sichergestellt werden. 

Wie ist die Lärm/-Schmutzbelastung geplant, denn der REWE muss bei-
spielsweise von außen „maschinell“ belüftet werden. Das gilt auch für die 
Belüftung der hochwertigen Kühlaggregate usw. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken wegen der Funktionsfähigkeit des bestehenden Ladengebäudes 
(Grundstück Innerer Ring 2) werden nicht geteilt. 

Begründung:  

Siehe Begründung zu Ziffer 44.4 

Es ist davon auszugehen, dass der Bauablauf derart organisiert wird, dass die 
Zugänglichkeit und auch die Möglichkeit zur täglichen Anlieferung des bestehen-
den Ladens sichergestellt werden. 

Die Geräuschemissionen z.B. durch Kühlaggregate sind technisch so herzustel-
len, dass die Immissionswerte eines Kerngebietes MK nicht überschritten werden 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Ergänzungen in der Begründung 

 

44.3 

 

Bedenken wegen der Anlieferung und der Feuerwehrzufahrt: 

2. Andienung des neuen REWE 

Abwägungsvorschlag: 

Den vorgebrachten Bedenken wird nicht Rechnung getragen. 

Begründung: 
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Während jetzt die LKW am Eingang des bestehenden REWE einfahren und 
dann am bestehenden Parkdeck vorbei über die Ausfahrt des Parkdecks wie-
der ausfahren (Ringverkehr) ist künftig ein Gegenverkehr auf einer schmalen 
Straße geplant. 

Wie ist die Nutzung der schmalen Straße gedacht, wenn vom Inneren Ring 
ein LKW einfahren will und ein anderer LKW ausfahren will. Blockiert dann 
der einfahrende LKW den Inneren Ring über mehrere Minuten bis der andere 
LKW ausgefahren ist? Das hat u. A. auch Auswirkungen auf den Linienbus 
und die Feuerwehr. 

Zu Bedenken gilt auch, dass der Getränke-LKW des künftigen toom (jetzt 
noch alter REWE) in der Regel mit einem Einachsigen langen Anhänger 
kommt, der viel Platz um Rangieren benötigt. 

3. Feuerwehrzufahrt an der Westseite 

Im hinteren Teil befinden sich das Notstromaggregat und der Strom Vertei-
ler der EAM. 

Auch ist ein zweiter Zugang in der Hochhausrichtlinie verbindlich vorgeschrie-
ben. Denn dem Bebauungsplan ist zu entnehmen, dass es nur noch eine 
Straße gibt, die sich Fußgänger, Radfahrer und Rollator Nutzer mit den LKW 
teilen müssen. Das betrifft vor allem LKW, die sich im Gegenverkehr gegen-
seitig behindern/blockieren werden. 

Für die reibungslose Andienung des neuen REWE wurde ein erstes Zufahrtskon-
zept entwickelt, welches die Anlieferung sichert.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 

Andienungskonzept IMB-Plan 

 

44.4 Bedenken zu Auswirkungen der Baumaßnahmen in der Bauphase 

4. Grenzbebauung und Beeinträchtigungen durch die Tiefgarage 

Beim Erdaushub an der Grenze zu unserem Grundstück ist weder eine An-
lieferung noch ein gesicherter Zugang für Fußgänger vorstellbar. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Bedenken gegen die Planungen werden zurückgewiesen. 

Begründung: 
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Das betrifft insbesondere auch die Westseite, wo ja laut Baubeschluss die 
Tiefgarage im Norden fortgeführt werden soll, wo sich jetzt Bäume und 
ebenerdige Parkplätze befinden. 

Wie werden die Spundwände in den Boden gebracht? Welche Lärmbelas-
tungen und Vibrationen sind damit verbunden? 

Wie Tief muss der Erdaushub erfolgen. Man hört von ursprünglich 8 Meter 
Tiefe, neuerdings von 4 Metern? 

Wie erfolgt das Auspumpen der Baugrube und die Einleitung in den Krebs-
bach (schmutziges Wasser). Wie viele Pumpen mit welcher Leistung sollen 
eingesetzt werden? Wie hoch ist die Lärmbelastung für Kunden und Perso-
nal? Wie lange ist geplant, die Pumpen laufen zu lassen? 

Mit welchen Auswirkungen auf das Grundwasser wird gerechnet? Welche 
Risiken gehen für das Wohnhaus und die Läden davon aus. 

Wird eine Bauherrenhaftplicht/Bauwesenversicherung dem Investor vorge-
schrieben. Wer kontrolliert, dass auch die Prämie rechtzeitig eingezahlt 
wird? 

Was passiert wenn der Bauträger insolvent wird und die Baustelle dann jah-
relang vor sich hin gammelt? 

Wie lange ist die Bauzeit mit Aushub und Bebauung geplant? 

Wer ersetzt den Mietern der Läden die Umsatzausfalle durch diese Bau-
maßnahmen? 

Wird der Innerer Ring zeitweise gesperrt was auch Auswirkungen auf die 
weiteren Läden (Apotheke, Café Venezia und Optiker Dankert) haben wird? 
Denn derzeit wird ja zuerst das Stadthaus gebaut und -wenn überhaupt- 
dann erst die Tiefgarage und der neue REWE. Dann kann die gesamte Lo-
gistik nur über den Inneren Ring erfolgen. 

Wie werden die Betonwände verankert? Welche Eingriffe sind dadurch auf 
unsere Bausubstanz insbesondere der Läden und des Grund und Bodens zu 
erwarten? 

Bedenken zur Vollzugsfähigkeit des B-Plans: 

Die hier vorgebrachten Aspekte beziehen sich hauptsächlich auf die Bauphase 
zur Herstellung der Tiefgarage und des Gewerbebaus in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Grundstück Innerer Ring 2. Dazu wird festgestellt: 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Zulässigkeit einer baulichen 
Anlage und deren Nutzung geregelt. Die Herstellung der baulichen Anlage in der 
Bauphase ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Gleichwohl sind die Prob-
leme, die bei der Durchführung bzw. Realisierung der Baumaßnahme entstehen 
können, zu betrachten.  

Bei der Herstellung der Baugrube und der Errichtung der baulichen Anlagen in 
der Bauphase sind die einschlägigen technischen Vorschriften zu beachten. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Es ist 
davon auszugehen, dass bei der Herstellung der baulichen Anlagen, sachgerecht 
nach den einschlägigen Bauvorschriften verfahren wird. 

Dies betrifft auch die Frage der Erschütterungen während des Bauablaufs. Hier 
ist die DIN 4150 von Baustellenerschütterungen zu beachten.  

Bezüglich der Beeinträchtigungen durch den Bauablauf gelten die allgemeinen 
rechtlichen Vorschriften wie z.B. die „Allgemeinen Vorschriften zum Schutz gegen 
Baulärm – Geräuschimissionen“, die für den Vorhabenträger bei der Baumaß-
nahme bindend sind.  

Auch zu Fragen der Schadensregulierung bestehen rechtliche Regelungen: Ver-
ursachen Bauvorhaben Schäden an Nachbargebäuden, trägt grundsätzlich der 
Bauherr die Verantwortung hierfür. 

Die Sicherung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist ebenfalls eine Angelegen-
heit des Bauablaufs. 

Insgesamt beziehen sich die hier vorgebrachten Anregungen auf den Bauablauf 
in der Bauphase. Der Bauablauf erfolgt nach den einschlägigen technischen Vor-
schriften, die nicht durch die Festsetzungen des Bebauungsplans geregelt sind. 
Daher werden die Bedenken gegen den Bauablauf und die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen als für das Bebauungsplanverfahren nicht relevant zurückge-
wiesen.  

Dies schließt nicht aus, dass im Vorfeld der Maßnahme Regelungen und Verein-
barungen erforderlich werden, um den Bauablauf möglichst konfliktfrei zu gestal-



10710_Abwägung_Behörden_4.2_1_180328.docx 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel über die während der  
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan „Stadtmitte“ – 1. Änderung des Bebauungsplans „Bruchköbel Ortskern“ 
 

Nr. Einsender / Behörde Anregungen, Hinweise 

Zitat der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 

 

Seite 57 

 
 

Wir können deshalb die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht als gesichert ansehen! Insofern schließen wir uns 
der Stellungnahme des RA Otting vollinhaltlich an. 

ten. Hierzu gehört z.B. die Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens. 
Dies kann auch Vereinbarungen mit den Nachbarn einbeziehen. 

Das rechtliche Instrument, durch welches Regelungen zum Bauablauf oder zur 
Schadensregulierung aufgenommen werden können, ist ein städtebaulicher Ver-
trag oder eine vergleichbare rechtliche Regelung zwischen der Stadt und dem In-
vestor der Baumaßnahme. Da noch nicht feststeht, welcher Investor die Maß-
nahme realisieren wird, können die vertraglichen Vereinbarungen auch noch 
nicht abgeschlossen werden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

keine 

 




